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Ausschuss der Kantone – Sachplan geologische Tiefenlager: Stellungnahme zu Etappe 1 

Zusammenfassung 

Stellenwert des Berichts 

Die vorliegende Stellungnahme würdigt die Arbeitsergebnisse und Prozesse der Etappe 1 des 
Sachplanverfahrens geologische Tiefenlager aus Sicht der im Ausschuss der Kantone (AdK) 
vertretenen Regierungsräte. Dabei werden die eingereichten Unterlagen der Nagra, die sicher-
heitstechnischen Gutachten des ENSI (Eidg. Nuklearsicherheitsinspektorat), der KNE (Kom-
mission Nukleare Entsorgung) und der KNS (Kommission für nukleare Sicherheit) sowie die 
Arbeitsergebnisse, welche unter Beteiligung der Kantone zwischen November 2008 und Mai 
2010 entstanden sind, beurteilt. 

Die Stellungnahme des AdK ist keine Vorwegnahme der Stellungnahmen der einzelnen Kan-
tone, welche diese in der Anhörung im 2. Halbjahr 2010 abgeben werden. Die vorliegende Stel-
lungnahme wird aber eine der Grundlagen dafür sein und öffentlich aufgelegt werden. Das 
Pflichtenheft für den AdK im Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager sieht vor, dass 
sich der Ausschuss der Kantone zu den Ergebnissen jeder der drei Etappen des Sachplans 
äussert1. In Etappe 1 stehen im Vordergrund: die sicherheitstechnische Überprüfung der von 
der Nagra vorgeschlagenen geologischen Standortgebiete, die Definition der Standortregionen, 
der Aufbau der regionalen Partizipation, die raumplanerische Beurteilungsmethodik sowie als 
kontinuierliche Aufgabe Information und Kommunikation. 

Bei der Erarbeitung des Berichts wurde versucht, bezüglich der einzelnen Themen jeweils fol-
gende zwei Fragen zu beantworten:  

1. Wurde dem Konzeptteil Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) nachgelebt und das Ver-
fahren korrekt abgewickelt? 

2. Inwieweit konnten die im Konzeptteil SGT formulierten Ansprüche – fair, transparent und 
partizipativ – eingelöst werden? 

Die Stellungnahme des AdK stellt die Einschätzungen in den Vordergrund, die von den im Aus-
schuss der Kantone einsitzenden Regierungsratsvertretern und -vertreterinnen geteilt werden. 
Dabei geht es weniger um abschliessende Standpunkte als um die Formulierung relevanter für 
Etappe 2 zu beantwortender Fragen, um möglichst tragfähige Entscheide für den ganzen Sach-
planprozess zu treffen und um nötige Handlungsspielräume offen zu halten. Zur Unterstützung 
der Qualität des Sachplanprozesses werden auch Empfehlungen an den Bund bzw. das Bun-
desamt für Energie (BFE) als verfahrensleitende Behörde festgehalten. 

Der Bericht zur Etappe 1 ist ohne die Beteiligung der Vertretungen aus Deutschland entstan-
den, welche im Ausschuss der Kantone als Beisitzer ebenfalls vertreten sind.  

Die Fachberichte der Arbeitsgruppen unter Leitung der Kantone bzw. des AdK (AG Sicherheit 
Kantone/Kantonale Expertengruppe Sicherheit) sowie unter Leitung des Bundes (AG Raum-
planung, AG Information und Kommunikation) liegen als eigenständige Beurteilungen im An-
hang bei. 

 

                                                 
1 Bundesamt für Energie (2008). Sachplan geologische Tiefenlager – Konzeptteil, S. 82-83 (abrufbar unter 
www.radioaktiveabfaelle.ch > Standortsuche … > Konzeptteil). 
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Das Standortauswahlverfahren für geologische Tiefenlager legt den Schwerpunkt in der Etap-
pe 1 auf sicherheitstechnische Kriterien; Fragen der Raumnutzung und sozioökonomische As-
pekte spielen erst in Etappe 2 eine Rolle. Im schweizerischen Konzept der geologischen Tie-
fenlagerung kommt der Geologie die Hauptschutzfunktion zu. Eine geeignete Standortwahl ist 
somit eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass für ein geologisches Tiefenlager die erfor-
derliche Sicherheit erreicht wird und der entsprechende etappengerechte Langzeitsicherheits-
nachweis erbracht werden kann. 

 

1) Schlussfolgerungen und Empfehlungen zum Thema Sicherheit in Etappe 1 

Ein Standortauswahlverfahren setzt eine breit angelegte Standortsuche sowie eine schrittweise 
Einengung der in Frage kommenden Wirtgesteine und Standorte aufgrund sicherheitsorientier-
ter Kriterien voraus. Die Nachvollziehbarkeit der Argumentation ist dabei unabdingbar für ein 
systematisches, transparentes Auswahlverfahren (Kapitel 3.1). Voraussetzung ist unter ande-
rem ein vergleichbarer naturwissenschaftlicher Kenntnisstand der Wirtgesteine und möglichen 
geologischen Standortgebiete. 

Als potenziell Betroffene eines geologischen Tiefenlagers stellen die Standortkantone beson-
dere Anforderungen an die Evaluation. Das Auswahlverfahren muss – und dies unvermeidlich – 
einer harten politischen Auseinandersetzung standhalten. Dies ist nur möglich, wenn folgende 
Grundsätze eingehalten werden: 

a) Alle möglichen Wirtgesteine und geologischen Konfigurationen berücksichtigen. Bei unge-
nügender Datenlage müssen die erforderlichen Untersuchungen nachgeholt werden. 

b) Ausschlüsse von Wirtgesteinen nur auf der Basis eines robusten Kenntnisstandes vorneh-
men. Sie müssen wissenschaftlich begründet und transparent dargestellt werden. 

c) Verfrühte, auf unsicheren und inhomogenen Datengrundlagen basierende Bewertungen und 
Rangierungen von Standortgebieten vermeiden. 

d) Alle potenziellen Standortgebiete beibehalten, bis die verbleibenden relevanten Ungewiss-
heiten durch gezielte Untersuchungen geklärt sind, d. h. keine Ausschlüsse oder Priorisie-
rungen, bevor Einschätzungen und Vermutungen wissenschaftlich erhärtet sind und ein ver-
gleichbarer Kenntnisstand erreicht ist. 

Diese Grundsätze müssen umso mehr betont werden, als einerseits bereits in Etappe 2 min-
destens je zwei Standorte für SMA- und HAA-Lager2 ausgewählt werden sollen, anderseits die 
Nagra in ihrem Ergebnis der Etappe 1 bereits Priorisierungen vorgenommen hat. 

Bei einer zu frühen und nicht genügend abgestützten Fokussierung der Standorte müssen zu-
sätzliche politische Schwierigkeiten erwartet werden. Die Etappen 1 und 2 sind hierfür ent-
scheidend. 

Hauptanliegen der Experten von AG SiKa/KES (Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone/Kantonale 
Expertengruppe Sicherheit) ist es, im anlaufenden politischen Entscheidungsfindungsprozess 
ihre Bewertung auf robuster Datengrundlage abstützen zu können. 

                                                 
2 SMA: schwach- und mittelradioaktive Abfälle, HAA: hochradioaktive Abfälle (inkl. abgebrannte Brennelemente und 
langlebige mittelradioaktive Abfälle). 
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Der Ausschuss der Kantone nimmt zur Kenntnis,  

o dass es aufgrund der erfüllten Eignungskriterien zur Sicherheit nachvollziehbar ist, dass alle 
sechs SMA- und alle drei HAA-Standortgebiete weiter bearbeitet werden sollen, 

und empfiehlt, 

o mit den dafür nötigen Untersuchungen vor Ende der Etappe 2 die verbleibenden Ungewiss-
heiten in Bezug auf Wissensstand und Datenqualität auszuräumen, die in den geologischen 
Standortgebieten bestehen, weil erst dann eine fundierte und vergleichbare Bewertung aller 
geologischen Standortgebiete vorgenommen werden kann, 

o die Lagerkonzeption für HAA wie auch SMA vor dem Hintergrund der Gasproblematik stufen-
gerecht zu überprüfen und anzupassen, 

o weiterhin eine ausreichende Kompetenzen- und Ressourcenbereitstellung für die Begutach-
tung sicherzustellen, so dass die umfassende sicherheitstechnische Überprüfung aller Ver-
fahrensschritte auf Stufe Bund und Kantone gewährleistet werden kann, 

o vor Beginn von Etappe 2 darzulegen, wie dem anerkannten Prinzip «Sicherheit zuerst» bei 
der Suche nach dem im Rahmen des Standortvergleichs am besten geeigneten Standort in 
Etappe 2 konkret Nachachtung verschafft wird, 

o dass die kantonalen Gremien im Bereich Sicherheit (AG SiKa, KES) und die Kommissionen 
des Bundes (KNE, KNS3) bestehen bleiben. 

 

2) Schlussfolgerungen und Empfehlungen zum Planungsperimeter und zur Standort-
region 

Aufbauend auf den geologischen Standortgebieten sind die Bereiche, welche für einen Standort 
von Oberflächenanlagen in Frage kommen, grossflächig als Planungsperimeter ausgeschieden 
worden. Mit dem entsprechenden Bericht des Bundesamtes für Raumentwicklung sind die Pla-
nungsperimeter (Kapitel 3.2) für den Ausschuss der Kantone die Ausscheidung des Perimeters 
nachvollziehbar erfolgt. Er hat die entsprechenden Vorschläge zur Kenntnis genommen. 

Die Bestimmung der «weiteren betroffenen Gemeinden» hat zu Diskussionen bezüglich Kon-
kretisierung und Anwendung der Kriterien im Sachplan geführt. Der Entscheid, die für die Be-
gleitung des Sachplanprozesses geschaffenen Behördenorganisationen der betroffenen Regio-
nen zur Ermittlung der «weiteren, betroffenen Gemeinden» einzubeziehen, hat sich als richtig 
herausgestellt. Unter Einbezug der regionalen Kenntnisse und der regionalen Einschätzungen 
über die bestehenden Verflechtungen sind gemeinsam entwickelte Ergebnisse entstanden. Der 
provisorische Charakter der auf diese Weise definierten sechs Standortregionen (Kapitel 3.3) ist 
zu unterstreichen, und zwar zweifach: erstens weil der Bundesrat noch darüber beschliessen 
wird, und zweitens weil zu Beginn der Etappe 2 – nach Vorliegen der Vorschläge für mögliche 
Standorte von Oberflächenanlagen – die Bestimmung der «weiteren betroffenen Gemeinden» 
erneut überprüft werden muss und auch Anpassungen der Standortregionen denkbar sind. 

 

Der Ausschuss der Kantone empfiehlt, den Begriff der Standortregion dynamisch zu verstehen 
und entsprechend frühzeitig in der noch laufenden Etappe 1 Kriterien und Abläufe für Anpas-
sungen von Standortregionen zu erarbeiten. 

 

                                                 
3 KNE: Kommission Nukleare Entsorgung, KNS: Eidg. Kommission für nukleare Sicherheit. 
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3) Schlussfolgerungen und Empfehlungen zum Aufbau der regionalen Partizipation 

Der Ausschuss der Kantone beurteilt den bisher eingeschlagenen Weg, um die Gemeinden der 
Standortregion zur Vertretung der regionalen Interessen zu befähigen, als aufwändig, aber 
zweckdienlich. Die betroffenen Gemeinden der Standortregionen haben sich als erstes in Form 
regionaler Behördenorganisationen zusammengeschlossen und eine Delegation für die kon-
kreten Arbeiten bestimmt. Seit Anfang 2010 werden die notwendigen Schritte zum Aufbau der 
regionalen Partizipation an die Hand genommen. Der Leitfaden des BFE hat dazu die Leitplan-
ken formuliert4. Gleichzeitig sind bisher die verschiedenen regionalen Eigenheiten und Ge-
schwindigkeiten berücksichtigt worden (Kapitel 3.4). Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Be-
richts ist eine abschliessende Beurteilung der Arbeiten zum Aufbau der regionalen Partizipation 
nicht möglich. Der AdK spricht aus der aktuellen Lage heraus einige offene Punkte an und for-
muliert daraus inhaltliche oder prozessuale Anhaltspunkte. 

 

Der Ausschuss der Kantone empfiehlt,  

o den Standortregionen innerhalb der festgelegten Leitplanken und Budgetkompetenzen 
grundsätzlich Freiräume zur Gestaltung der regionalen Partizipation einzuräumen, 

o bei der Teilnahme an der regionalen Partizipation die regionalen Interessen möglichst breit 
zu mobilisieren und einzubeziehen (auch wenn es per se kein Ziel ist, möglichst viele Leute 
in den Prozess einzubinden), 

o möglichst frühzeitig im aktuellen Aufbauprozess zu definieren, 
a) welches die Kriterien für die Qualität und Ausgewogenheit der Organe der regionalen 
 Partizipation sind, 
b) welche Regeln der Entscheidungsfindung im Rahmen der regionalen Partizipation vor 
 Beginn der Etappe 2 vorliegen müssen und 
c) nach welchen Leitlinien und Kriterien die Anpassung der Organe der regionalen Parti-
 zipation erfolgen soll (im Licht des dynamischen Verständnisses der Standortregionen). 

 

4) Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur raumplanerischen Beurteilungsme-
thodik 

Die Beurteilung der verschiedenen Tiefenlagervorschläge nach den Aspekten Raumplanung, 
Umwelt und sozioökonomische Auswirkungen wird in Etappe 2 mittels sozioökonomisch-öko-
logischer Wirkungsstudie (SÖW) durchgeführt. Die Aussagen dieser SÖW sollten robust und 
zwischen den Standortregionen vergleichbar sein (Kapitel 3.5).  

Die Durchführung einer konkreten Teststudie in einer fiktiven Standortregion in den Kantonen 
Basel-Landschaft und Aargau hat gezeigt, dass gewisse potenzielle Einflussgrössen eines Tie-
fenlagerprojekts nur schwer mit geeigneten, empirisch erhärteten, messbaren und zwischen 
den Regionen vergleichbaren Indikatoren zu versehen sind. Dazu gehört auch die Frage, wie 
das Image einer Region durch ein Tiefenlagerprojekt verändert wird und wie der Regionsbegriff 
im Zusammenhang mit Imageveränderungen überhaupt zu fassen ist.  

Es ist für den AdK nachvollziehbar, dass auf Befragungen und die Bewertung von regionalen 
Image-Änderungen im Rahmen der SÖW verzichtet werden soll, obschon die Imagefragen in 
den regionalen Diskussionen eine Rolle spielen werden. Befragungen im Rahmen der Anpas-

                                                 
4 BFE (2009a). Sachplan geologische Tiefenlager. Leitfaden Aufbau der Partizipation (www.radioaktiveabfaelle.ch > 
Standortsuche … > Regionale Partizipation). 
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sung bzw. Erarbeitung der regionalen Entwicklungsstrategien in Etappe 2 sollten hingegen aus-
drücklich möglich sein. 

Der Ausschuss der Kantone empfiehlt die zusätzliche Durchführung regionaler, zwischen den 
Standortregionen vergleichbarer Studien zu den Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt und 
Image. 

 

5) Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Information und Kommunikation 

Die eindeutige Rollenzuteilung im Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager hat nach 
Auffassung des Ausschusses der Kantone mit dazu beigetragen, dass bisher in klaren Bot-
schaften kommuniziert worden ist. Die spezifische Rollenteilung im Rahmen des Sachplanver-
fahrens – insbesondere zwischen BFE, ENSI, Kantonen, regionalen Organisationen, Gemein-
den und Entsorgungspflichtigen – ist beizubehalten. Die Ausdifferenzierung klarer Rollen ist 
auch für die Kommunikation im Rahmen der regionalen Partizipation entscheidend und die 
Standortregionen sind auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. 

Bisher ist in Etappe 1 im Vorfeld von öffentlichen Medienereignissen erfolgreich eine Informa-
tionskaskade von Bund/BFE über die Kantone/Landkreise zu den Standortregionen/Gemeinden 
praktiziert worden (Kapitel 3.6). Ob diese in Etappe 2 fortgeführt werden soll, muss sich noch 
weisen. Mit zunehmendem Organisationsgrad der Standortregionen können die jeweiligen re-
gionalen Organisationen der Standortregionen eine wichtigere Rolle für die regionale Informa-
tion und Kommunikation der Sachplanentscheide übernehmen. 

In Etappe 1 ist aus Sicht des AdK die Information transparent und fair erfolgt. Die betroffenen 
Gemeinden und Standortregionen wurden schrittweise mit in den Prozess einbezogen. 

Der Ausschuss der Kantone empfiehlt, dass die Standortregionen kommunikativ gut unterstützt 
werden (professionelle Begleitung; Bereitstellen ausreichender Budgetmittel) und dabei mass-
geschneiderte regionale Lösungen innerhalb gewisser Bandbreiten zuzulassen sind. 

 

 

6) Gesamtbeurteilung 

Insgesamt ist der Ausschuss der Kantone der Auffassung, dass der Sachplanprozess in Etappe 
1 die Vorgaben des Konzeptteils eingehalten hat und das Verfahren bisher korrekt abgewickelt 
worden ist. Den Anforderungen des Sachplans bezüglich Fairness, Transparenz und partizipa-
tiver Mitwirkung wurde den Aufgaben der Etappe 1 entsprechend nachgelebt. Die Prozesse der 
Etappe 1 werden gesamthaft als zielführend beurteilt. 
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1 Einführung: Übersicht über Verfahrensziele und Verfah-
rensablauf 

Ausgangslage 

Radioaktive Abfälle entstehen beim Betrieb und Rückbau von Kernkraftwerken sowie in Medi-
zin, Industrie und Forschung. Zurzeit lagern die Abfälle in gesicherten Hallen an der Erdoberflä-
che. Das Kernenergiegesetz (KEG) gibt vor, dass die in der Schweiz anfallenden radioaktiven 
Abfälle grundsätzlich in der Schweiz entsorgt werden müssen (Art. 30 Abs. 2 KEG). Die Entsor-
gung ist deshalb eine nationale Aufgabe. 

Das KEG schreibt weiter vor, dass die radioaktiven Abfälle so entsorgt werden müssen, dass 
der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist (Art. 30 Abs. 3 KEG). Nach 
heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis gewährleistet eine geologische Tiefenlagerung den er-
forderlichen langfristigen Schutz von Mensch und Umwelt am besten. Der Bundesrat hat 1988 
bzw. 2006 die grundsätzliche Machbarkeit der sicheren Tiefenlagerung von schwach- und mit-
telradioaktiven bzw. hochradioaktiven Abfällen im Inland gutgeheissen (Entsorgungsnachweis 
SMA bzw. HAA). Das schweizerische Konzept der geologischen Tiefenlagerung sieht ein Pilot-
lager und vor dem endgültigen Verschluss eine längere Beobachtungsphase vor. Während 
dieser Zeit können die eingelagerten Abfälle ohne grösseren Aufwand zurückgeholt werden. 

 

Sachplan geologische Tiefenlager 

Das Standortauswahlverfahren für geologische Tiefenlager wird im «Sachplan geologische Tie-
fenlager» (SGT) geregelt. Der Sachplan ist ein im Raumplanungsgesetz vorgesehenes Pla-
nungsinstrument des Bundes für gesamtschweizerisch bedeutungsvolle Infrastrukturanlagen. 
Damit ist ein transparentes, nachvollziehbares und verbindliches Auswahlverfahren gewährlei-
stet. 

Am 2. April 2008 hat der Bundesrat den Konzeptteil des SGT verabschiedet (BFE 20085). Die-
ser legt die Sachziele des Bundes sowie Verfahren und Kriterien fest, nach denen das Standort-
auswahlverfahren für alle Abfallkategorien in der Schweiz durchgeführt wird. Das Verfahren ist 
in drei Etappen gegliedert, die jeweils durch Bundesratsentscheide abgeschlossen werden. Der 
Konzeptteil beschreibt die verschiedenen Rollen sowie die Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Kantonen, betroffenen Gemeinden, Entsorgungspflichtigen und Nachbarstaaten und legt die 
entsprechenden Pflichtenhefte fest. Der Konzeptteil sieht auch eine regionale Partizipation vor 
(Kapitel 3.3).  

Das Bundesamt für Energie (BFE) übernimmt die Führungsrolle im Standortauswahlverfahren 
und sorgt dafür, dass einerseits die im Sachplan festgelegten Vorgaben eingehalten werden, 
anderseits die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen beteiligten Akteuren ge-
währleistet ist. Die wichtigsten Gremien und ihre Zusammensetzung können im Internet einge-
sehen werden6. 

Der Ausschuss der Kantone (AdK) ist als politisches Leitgremium des Verfahrens Anfang No-
vember 2008 erstmals einberufen worden. Sein Auftrag wird im Kapitel 2 erläutert. 

 

                                                 
5 BFE, Bundesamt für Energie (2008). Sachplan geologische Tiefenlager – Konzeptteil. 
6 www.radioaktiveabfaelle.ch > Standortsuche … > Gremien …. 

9 

http://www.radioaktiveabfaelle.ch/


Ausschuss der Kantone – Sachplan geologische Tiefenlager: Stellungnahme zu Etappe 1 

Etappe 1 

Da die passive Sicherheit oberstes Ziel ist, legt das Standortauswahlverfahren den Schwer-
punkt auf sicherheitstechnische Kriterien; Raumnutzung und sozioökonomische Aspekte spie-
len für die Standortwahl eine nachgeordnete Rolle. 2008 ist Etappe 1 der im Sachplan vorgege-
benen Standortsuche angelaufen. Sie hat im Wesentlichen vier Ziele:  

1. Ausscheidung und Prüfung geeigneter geologischer Standortgebiete (Kapitel 3.1) 

 Die Nagra hat im Oktober 2008 aufgrund sicherheitstechnischer Kriterien potenzielle 
geologische Standortgebiete vorgeschlagen. Diese wurden vom BFE am 6. November 
2008 bekannt gemacht. Als mögliche Standortgebiete wurden bezeichnet: Zürcher 
Weinland (Kantone ZH/TG), Nördlich Lägeren (ZH/AG) sowie Bözberg (AG) als mögli-
che Lagerorte für beide Lagertypen HAA und SMA sowie Südranden (SH), Jura-Südfuss 
(SO/AG) und Wellenberg (NW/OW) als mögliche Lagerorte für SMA-Abfälle. 

 Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat die von der Nagra vorge-
schlagenen Standortgebiete hinsichtlich ihrer Sicherheit und bautechnischen Machbar-
keit überprüft und die Ergebnisse in seinem Gutachten am 26. Februar 2010 publiziert.  

 Die Kommission Nukleare Entsorgung (KNE) hat am 23. Februar 2010 ihre Stellungnah-
me zur Sicherheit und bautechnischen Machbarkeit der vorgeschlagenen Standortgebie-
te abgegeben. 

 Die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) hat die Antragsunterla-
gen der Nagra und das ENSI-Gutachten ebenfalls geprüft und ihre Stellungnahme am 
6. Mai 2010 veröffentlicht. 

2. Bestimmung provisorischer Standortregionen (Kapitel 3.3) 

 Die Standortregionen umfassen neben den Gemeinden der geologischen Standortge-
biete weitere Gemeinden im Planungsperimeter (Kapitel 3.2). Dieser bezeichnet den 
geographischen Raum, in welchem sich einerseits das geologische Standortgebiet (Wirt-
gestein) befindet, anderseits mögliche Oberflächenanlagen zu liegen kommen. Am 
10. Dezember 2009 gab das BFE die provisorischen Planungsperimeter und die davon 
betroffenen Gemeinden bekannt. 

 Zudem umfassen die Standortregionen sogenannte «weitere betroffene Gemeinden». 
Die provisorischen Standortregionen der Etappe 1 wurden am 28. Mai 2010 vom BFE 
bekanntgegeben. 

3. Aufbau der regionalen Partizipation (Kapitel 3.4) 

 In einem ersten Schritt haben sich in allen sechs Gebieten regionale Behördenorgani-
sationen gebildet, welche den Aufbau der regionalen Partizipation in Zusammenarbeit 
mit Bund und Kantonen an die Hand nehmen.  

4. Leistung methodischer Vorarbeiten (Kapitel 3.5) 

 Darunter fällt insbesondere die raumplanerische Beurteilungsmethodik für die Etappe 2. 

Die Etappe 1 soll Mitte 2011 durch einen Bundesratsentscheid abgeschlossen werden. 

10 



Ausschuss der Kantone – Sachplan geologische Tiefenlager: Stellungnahme zu Etappe 1 

2 Auftrag und Vorgehen 

Auftrag 

Der Auftrag für diese Stellungnahme des Ausschusses der Kantone (AdK) ist im Konzeptteil 
des SGT festgehalten, der am 2. April 2008 vom Bundesrat verabschiedet wurde. Damit wurde 
formell die Etappe 1 des Sachplanverfahrens eröffnet. Die Hauptfunktion des AdK ist im Kon-
zeptteil festgehalten (BFE 2008, S. 41): 

«Der Ausschuss stellt die Zusammenarbeit zwischen den Regierungsvertretenden der Standort-
kantone sowie der betroffenen Nachbarkantone und Nachbarstaaten sicher, begleitet den Bund 
bei der Durchführung des Auswahlverfahrens und gibt zuhanden des Bundes Empfehlungen 
ab.» Im Weiteren ist festgehalten: «Seine Empfehlungen [die des AdK] werden bei der Gesamt-
beurteilung berücksichtigt.» 

Die Aufgaben des AdK werden im Anhang V: Pflichtenhefte, unter Ziffer 12.6, näher ausgeführt: 

«Erarbeitet im Hinblick auf die Anhörungen in den Etappen 1 bis 3 zuhanden der Kantone Stel-
lungnahmen zu den Vorschlägen der Entsorgungspflichtigen, zu den Berichten der Standortre-
gionen sowie zu weiteren für das Auswahlverfahren relevanten Unterlagen.» 

Ergänzend dazu werden in Ziffer 12.10 die wichtigsten «weiteren für das Auswahlverfahren re-
levanten Unterlagen» explizit erwähnt. Berichte von den Standortregionen liegen in Etappe 1 
keine vor, da deren Organisation erst im Aufbau begriffen ist. In Ziffer 12.5 ist zudem festgehal-
ten, dass der AdK auf Verbesserungsmöglichkeiten in der Abwicklung des Sachplanverfahrens 
hinweisen soll. 

Das Sachplanverfahren zu den geologischen Tiefenlagern erstreckt sich gemäss aktueller Ein-
schätzung über 8 bis 10 Jahre. Einerseits bedingt dies eine rollende Planung, welche fortlau-
fend Entscheide erfordert. Anderseits gibt es in jeder Etappe des Sachplanverfahrens entschei-
dende Fragestellungen, durch deren Beantwortung der Prozess in die eine oder andere Rich-
tung gelenkt wird. Das vorliegende Dokument soll dazu beitragen, möglichst tragfähige Ent-
scheide zu erlangen und in Fragestellungen, welche in der Etappe 1 nicht abschliessend be-
antwortet werden müssen, die Handlungsspielräume offen zu halten. Der Bericht soll einen Bei-
trag zu einer guten Prozessqualität des Sachplanverfahrens liefern und enthält deshalb auch 
klare Empfehlungen an den Bund bzw. das BFE als verfahrensleitende Behörde. 

Die Stellungnahmen zu den einzelnen Themen (vgl. Kapitel 3) sind dabei der Beantwortung fol-
gender zwei Fragen verpflichtet:  

1. Wurde dem Konzeptteil Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) nachgelebt und das Ver-
fahren korrekt abgewickelt? 

2. Inwieweit konnten die im Konzeptteil SGT formulierten Ansprüche eingelöst werden? 

 

Vorgehen 

Die Erarbeitung des vorliegenden Dokuments wurde von der Fachkoordination der Standort-
kantone organisiert, in welcher die Projektleiter der involvierten Kantone Einsitz haben. Bei der 
Formulierung der Aussagen in Kapitel 3 konnte auf die Berichte der massgeblichen Arbeits-
gruppen mit kantonaler Beteiligung zurückgegriffen werden, welche sich im Anhang befinden. 

Die Stellungnahme wurde zweimal im Ausschuss der Kantone diskutiert und bereinigt. 

Die Stellungnahme des AdK ist ohne die Beteiligung von Vertretungen aus Deutschland (z. B. 
angrenzende Landkreise) entstanden, welche im Ausschuss der Kantone als Beisitzer ebenfalls 
vertreten sind. 
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3 Kommentar zu den Arbeitsergebnissen der Etappe 1 

3.1 Sicherheitstechnik und Geologie 

Ausgangslage 

Gemäss schweizerischem Konzept für die geologische Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle 
muss der Schutz von Mensch und Umwelt vor deren ionisierender Strahlung dauerhaft sein. Die 
Langzeitsicherheit ist durch gestaffelte, passiv wirkende technische und natürliche Barrieren zu 
gewährleisten. Dabei kommt der Geosphäre (Erdkruste) als natürlicher Barriere die Haupt-
schutzfunktion zu. Deren Rückhaltepotenzial ist primär durch geringe Durchlässigkeit, grosse 
Mächtigkeit und Stabilität gekennzeichnet. Eine geeignete Standortwahl (bzw. geeignete Wahl 
der Geologie) ist somit eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass für ein geologisches Tie-
fenlager die erforderliche Sicherheit erreicht wird und der entsprechende etappengerechte 
Langzeitsicherheitsnachweis erbracht werden kann. Konkret muss der Einschluss der Abfälle in 
einem dichten Wirtgestein erfolgen, wobei darauf zu achten ist, dass es möglichst wenig verletzt 
wird.  

Ein systematisches Standortauswahlverfahren setzt eine breite Anlage der Standortsuche so-
wie eine schrittweise Einengung in Frage kommender Wirtgesteine und Standortgebiete auf 
Grund sicherheitsorientierter Kriterien voraus. Es fusst auf bisherigen Untersuchungen und dem 
aktuellen Stand der geologischen Kenntnisse, die – wo nötig – schrittweise zu vertiefen sind 
(BFE 2008, S. 33). Zur Beurteilung der Wissensbasis gehört auch die Einschätzung der Unsi-
cherheit bzw. Belastbarkeit der Datengrundlage. Zwei Kriterien sind entscheidend: 

 Vergleichbarkeit der Standortgebiete: Die Nachvollziehbarkeit der Argumentation ist unab-
dingbar für ein systematisches Auswahlverfahren. 

 Gründlichkeit der Untersuchungen und Aussagekraft: Alle Standortgebiete sind mit gleicher 
Gründlichkeit und Ernsthaftigkeit zu prüfen. 

Ziel der Etappe 1 ist die Identifikation aller für den jeweiligen Lagertyp aussichtsreichen Wirtge-
steine bzw. die Elimination der für ein geologisches Tiefenlager ungeeigneten Gesteine. 

Die Auswahl von geologischen Standortgebieten hat nach dem von der technischen Aufsichts-
behörde formulierten Kriteriensatz und entlang von fünf Schritten zu erfolgen. Gemäss Pflich-
tenheft beurteilt die Kantonale Expertengruppe Sicherheit (KES) die von den Entsorgungs-
pflichtigen vorgelegten Antragsdokumente wie auch weitere Grundlagen zuhanden des Aus-
schusses der Kantone (BFE 2008, S. 83). Die Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone (AG SiKa) 
setzt sich aus Fachpersonen der betroffenen Kantone zusammen und betreut die KES. Die AG 
SiKa war im Konzeptteil zum Sachplan geologisches Tiefenlager nicht vorgesehen, sie wurde 
auf Verlangen der Kantone eingesetzt. Sie plant und koordiniert die sicherheitstechnische 
Begutachtung im Namen der Standortkantone und ist für den Informationsaustausch mit den 
Behörden und dem Technischen Forum Sicherheit besorgt. Die grundlegenden Aussagen der 
vorliegenden fachtechnischen Beurteilung, bei der die Experten der KES in ihren jeweiligen 
Fachgebieten die AG SiKa in der Beurteilung von Fachfragen massgeblich unterstützt haben, 
werden von den Mitgliedern der AG SiKa im Konsens getragen. 

 

Beurteilung 

Zusammen mit der KES beurteilt die AG SiKa die vorliegenden Unterlagen der Nagra unter Ein-
bezug des ENSI-Gutachtens, der Expertisen von KNE und swisstopo sowie der Stellungnah-
men der KNS und der deutschen Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager (ESchT). Die Beur-
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teilung erfolgt anhand der vom ENSI formulierten Kriterienliste entlang der Einengungsschritte 1 
bis 5 (BFE 2008, Tabelle A1-14). Dazu haben sich die AG SiKa und die KES in Fachgesprä-
chen mit verschiedenen Institutionen (ENSI, KNS, Nagra) getroffen. In der Folge äussert sich 
die AG SiKa/KES u. a. zu der von der Nagra durchgeführten Bewertung der Standortgebiete 
(«sehr geeignet» bis «weniger geeignet»). Im Vordergrund stehen dabei die Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Auswahl der Wirtgesteine sowie die Ausscheidung der Standortgebiete. 
Angesichts der beschränkten Ressourcen ist dieser Fachbericht auf ausgewählte relevante 
Fragen beschränkt. 

Bezüglich Einengungsschritten lässt sich zusammenfassend Folgendes sagen: 

 Schritt 1, Zuteilung der Abfälle auf die Lagertypen: Die Abfallzuteilung ist nachvollziehbar. 
Der im internationalen Vergleich lange Betrachtungszeitraum für ein Lager von schwach- 
und mittelradioaktiven Abfällen von 100’000 Jahren ist einerseits auf vergleichsweise hö-
here Aktivität, anderseits auf strengere Sicherheitsanforderungen zurückzuführen. 

 Schritt 2, standortbezogene Anforderungen: Sicherheitskonzept und Anforderungen richten 
sich nach maximalem Einschluss und Dichte des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs. 
Das Lagerkonzept ist entsprechend auszulegen. Dieses hat sich nach den Vorgaben des 
SGT und damit des Kernenergiegesetzes zu richten (einschliesslich Pilotlager, Kontrollier-
barkeit und Rückholbarkeit). Die Gasproblematik wird, aus unterschiedlichen Gründen für 
die beiden Lagertypen, als relevant erachtet. Die damit verbundenen Fragen müssen in den 
kommenden Etappen stufengerecht angegangen werden. 

 Schritt 3, Lage der geologisch-tektonischen Grossräume: Die Grossräume sind transparent 
ausgeschieden worden und akzeptabel. 

 Schritt 4, Eignung von Wirtgesteinen: Im Fall des HAA-Lagers erscheint der Opalinuston als 
einziges geeignetes Wirtgestein und entspricht der Vorgabe eines hohen Rückhaltepoten-
zials. Bei SMA ist der Kenntnisstand zu den drei von der Nagra als geeignet eingestuften 
geologischen Einheiten Brauner Dogger, Effinger Schichten und Helvetische Mergel auf-
grund der zur Verfügung stehenden Unterlagen noch mangelhaft. Der Umgang mit Un-
sicherheiten (in Bezug auf Wissensstand und Datenqualität) wird in der Vorgabe des Sach-
plans nicht explizit angesprochen. Der ungleiche Wissensstand wie auch die bestehenden 
Ungewissheiten zur Datengrundlage machen eine Bewertung der Standortgebiete im jet-
zigen Zeitpunkt problematisch. Nach Ansicht des AdK müssen deshalb weitere Untersu-
chungen, insbesondere für den Braunen Dogger und die Effinger Schichten, durchgeführt 
werden. Es ist nicht auszuschliessen, dass nach weiteren Untersuchungen potenzielle Wirt-
gesteine fallen gelassen werden müssen. 

 Schritt 5; Lage der spezifischen Konfigurationen der Wirtgesteine: Das ENSI hat die von der 
Nagra in einem Einengungsprozess erarbeiteten geologischen Standortgebiete eingehend 
überprüft und als zweckmässig befunden. AG SiKa/KES erachtet den Auswahlprozess als 
plausibel und nachvollziehbar. Allerdings ist die Gewichtung der Faktoren bei der Bewertung 
(sowohl durch Nagra wie auch ENSI und KNE) nicht nachvollziehbar. Die Bewertungsta-
bellen werden in der vorliegenden Form und zum jetzigen Zeitpunkt als unzulässig erachtet. 
Die Beurteilung des Aspekts Tiefenlage hängt vom Lager- und Betriebskonzept ab. Für den 
AdK ist diese Diskussion von grosser Bedeutung, da sie das Einengungsverfahren mass-
geblich beeinflusst. Er schliesst sich der Ansicht der KNS an, das Lagerkonzept dergestalt 
zu modifizieren, dass eine Tiefe von 900 m realisiert, allenfalls sogar überschritten werden 
könnte. Dies würde die räumlichen Reserven vergrössern und mehr Sicherheiten bezüglich 
des Erosionsproblems schaffen. Ein Tiefenlager ist so anzulegen, dass es während der 
notwendigen Isolationsdauer von einer künftigen glazialen Tiefenerosion nicht erfasst wird. 
Gesamthaft gesehen ist es für das weitere Verfahren von entscheidender Bedeutung, dass 
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die Auswahl der Standortgebiete gut abgestützt ist und keine potenziellen Lagergebiete 
übersehen werden. Ausserdem ist zu vermeiden, dass ein Standortgebiet ungerechtfertigt 
im Verfahren verbleibt. 

 

Folgerungen für das weitere Vorgehen 

Die oben ausgeführten Vorbehalte führen zur Frage, ob Etappe 1 des Sachplans geologische 
Tiefenlager mit den vorgelegten Untersuchungen abgeschlossen und erfüllt ist. Der AdK kann 
das Ergebnis aus Etappe 1 grundsätzlich akzeptieren. Es muss aber gewährleistet sein, dass 
die offenen Fragen und Ungewissheiten in Etappe 2 bearbeitet werden, bevor aufgrund der vor-
gesehenen provisorischen Sicherheitsanalysen die geplante Selektion der Standortgebiete vor-
genommen wird. Aus Sicht der AG SiKa/KES sind die bestehenden Ungewissheiten heute noch 
zu gross, um diese – wenn auch nur provisorischen – Sicherheitsanalysen durchzuführen. Der 
AdK ist sich bewusst, dass diese Empfehlung eine Verzögerung des Verfahrens zur Folge hat. 
In Anbetracht der politischen Tragweite der Entscheide in Etappe 2 ist dieses Vorgehen aller-
dings gerechtfertigt und notwendig. 
 

Konkret erachtet der AdK folgende Untersuchungen als notwendig: 

a) Generell (unter Wahrung der im Gesetz geforderten geologischen Tiefenlagerung ein-
schliesslich Langzeitüberwachung und Rückholbarkeit): 

 Abklärungen betreffend Gasproblematik und der geochemischen Prozesse 

 Felsmechanische Untersuchungen zur Tiefenlage und Überprüfung der Lagerkonzeption 

 Verbesserung der Kenntnisse über die Wirtgesteine und die Quartärgeologie (nicht-
standortgebundene Bohrungen) 

b) Spezifisch im Hinblick auf die Einengung in Etappe 2 (v. a. Raumangebot, störungsbeding-
te Wasserwegsamkeit): 
 Ergänzende Felduntersuchungen in den Standortgebieten (z. B. 3D-Seismik zur Abklä-

rung von verfügbarem Raumangebot und grossräumigen Wasserwegsamkeiten) 

 Geodynamische Modelle (Tektonik, Neotektonik) 

 Modelle zur morphogenetischen Entwicklung in den Standortgebieten, insbesondere zur 
Gefährdung durch glaziale Tiefenerosion 

 

Im Weiteren wird empfohlen, eine vertiefte Diskussion des Vorgehens beim sicherheitstechni-
schen Vergleich von Standortgebieten (ENSI 20107) zu führen, in welcher die Auswirkungen 
der oben beschriebenen Ungewissheiten und der konkrete Umgang damit berücksichtigt 
werden. Dem Prinzip «Sicherheit zuerst» ist auch in Etappe 2 bei der Suche nach dem im 
Rahmen des Standortvergleichs am besten geeigneten Standort konkret Nachachtung zu 
verschaffen. 

 

                                                 
7 ENSI, Eidg. Nuklearsicherheitsinspektorat (2010a). Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag geologischer 
Standortgebiete. ENSI 33/070 (www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/anhoerung); ENSI (2010b). Anforderungen an 
die provisorischen Sicherheitsanalysen und den sicherheitstechnischen Vergleich. Sachplan geologische Tiefenlager 
Etappe 2. ENSI 33/075. Brugg: ENSI. 
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3.2 Planungsperimeter 

Ausgangslage 

«Der Planungsperimeter bezeichnet den geographischen Raum, welcher durch die Ausdeh-
nung des geologischen Standortgebiets unter Berücksichtigung von möglichen Anordnungen 
der benötigten Anlagen an der Oberfläche festgelegt wird» (BFE 2008, S. 23). Im Weiteren äus-
sert sich der Konzeptteil des Sachplans in ganz groben Zügen auch zum Vorgehen: «Im Um-
kreis eines Radius von 5 km um das vorgeschlagene geologische Standortgebiet erfolgt eine 
raumplanerische Bestandesaufnahme auf Basis der Sachpläne und Inventare des Bundes, der 
Richtpläne der Kantone und der Nutzungspläne der Gemeinden. Zusammen mit dem ARE und 
den Standortkantonen legt das BFE einen provisorischen Planungsperimeter fest …» (ebd., 
S. 34). Eine unterstützende Funktion der Standortkantone bei der Festlegung der Planungs-
perimeter ist auch in deren Pflichtenheft festgehalten (ebd., Punkt 10.7). 

 

Vorgehen 

Basierend auf dem Konzeptteil des Sachplans hat das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
Grundsätze für die Ausscheidung der Planungsperimeter innerhalb des festgelegten 5-km-Ra-
dius um die geologischen Standortgebiete festgelegt. Die folgenden fünf Grundsätze berück-
sichtigen sowohl raumplanerische wie auch technische und verfahrensbezogene Anliegen:  

a) Erschliessung beachten 
b) Relief berücksichtigen 
c) Beeinträchtigung von geschützten Räumen und schützenswerten Landschaften vermeiden 
d) Bestehende Siedlungen berücksichtigen 
e) Zusammenhängende Räume ausscheiden 

Insbesondere der letzte Grundsatz ist für die Interpretation der Planungsperimeter von Bedeu-
tung, weil klargestellt werden muss, dass der Planungsperimeter nur ein «Suchraum» für die 
Platzierung von Oberflächenanlagen ist. Das heisst, dass innerhalb der Planungsperimeter die 
kleinflächigen, geschützten oder sonst zu beachtenden Gebiete (z. B. Moor- oder Auengebiete) 
bei der konkreten Standortsuche in den Etappen 2 und 3 berücksichtigt werden müssen. 

Im «Bericht zu den Entwürfen der Planungsperimeter» vom 24.11.2009 hat das Bundesamt für 
Raumentwicklung die Herleitung und Begründung für die Planungsperimeter der sechs Stand-
ortregionen zusammengestellt (ARE 20098). Der Arbeitsprozess bei der Ausscheidung der Pla-
nungsperimeter kann als fair, transparent und partizipativ bezeichnet werden: fair im Sinn, als 
alle Planungsperimeter nach denselben Ausscheidungsgrundsätzen bestimmt wurden, transpa-
rent in dem Sinn, als die Ausscheidungsgrundsätze und ihre konkrete Anwendung im erwähn-
ten Bericht des ARE dokumentiert sind, und partizipativ in dem Sinn, dass sich die Raumpla-
nungsfachstellen der betroffenen Kantone einbringen konnten. Da der Planungsperimeter pri-
mär eine fachliche Basis aufweisen soll, wurde die Partizipation bewusst auf die Fachstellen der 
Kantone eingegrenzt. 

 

                                                 
8 ARE, Bundesamt für Raumentwicklung (2009). Bericht zu den Entwürfen der Planungsperimeter 
(www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/anhoerung). 
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Beurteilung 

Die Planungsperimeter sind für den Ausschuss der Kantone nachvollziehbar ausgeschieden 
worden und er hat die entsprechenden Vorschläge des BFE bzw. des ARE im November 2009 
zur Kenntnis genommen. 

 

 

3.3 Standortregionen 

Ausgangslage 

Mit dem «Bericht zu den Entwürfen der Planungsperimeter» (ARE 2009) und den «Kriterien zur 
Festlegung der weiteren betroffenen Gemeinden» des BFE vom 30.12.20099 liegen zwei Doku-
mente vor, die als Grundlage für die Definition der provisorischen Standortregionen gedient 
haben. 

Eine Standortregion umfasst nach Sachplan politische Gemeinden, welche von sozioökonomi-
schen, raumplanungs- oder umweltrelevanten Auswirkungen eines Tiefenlagers betroffen sind 
oder sein könnten. Bei der Festlegung der Betroffenheit handelt es sich um ein schrittweises 
und dynamisches Vorgehen. Als unmittelbar betroffen gelten Gemeinden, unterhalb deren Ge-
meindebann ein geologisches Standortgebiet ganz oder teilweise liegt, die sogenannten Stand-
ortgemeinden. Die Standortregion setzt sich zusammen aus den Standortgemeinden sowie den 
Gemeinden, welche ganz oder teilweise im Planungsperimeter liegen. Zusätzlich und in begrün-
deten Fällen können weitere Gemeinden zur Standortregion gezählt werden, sogenannte «wei-
tere betroffene Gemeinden». (BFE 2008, S. 23). In Etappe 2 übernehmen diese Gemeinden in 
Zusammenarbeit mit dem BFE die Durchführung der regionalen Partizipation (siehe Kapitel 
3.4). 

Die «Gemeinden im Planungsperimeter» umfassen alle Gemeinden im geografischen Raum, 
der durch die Berücksichtigung von Anordnungen der benötigten Anlagen an der Oberfläche 
bestimmt ist (siehe Kapitel 3.2). Da diese Anlagen auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu liegen 
kommen, beschränkt sich der Planungsperimeter auf schweizerisches Territorium. 

In begründeten Fällen werden weitere Gemeinden (auch in Deutschland) zu einer Standortre-
gion gezählt, wenn sie direkt angrenzend am Planungsperimeter liegen und zusätzliche Krite-
rien erfüllen, nämlich: 

- die Infrastruktur (z. B. Verkehr bei Bau und Anlieferung, Umladestationen usw.) 

- die Topografie (z. B. Höhenzüge oder Gewässer, die naturräumliche Abgrenzungen definie-
ren) 

- die Regionalwirtschaft (gemeinsame Labelprodukte, Tourismusorganisationen, Pendlerströ-
me ab einer definierten Grösse usw.) sowie institutionelle Beziehungen wie Zweckverbände 
oder gemeinsame Bildungs-, Sport- und weitere Kulturinstitutionen. 

 

Vorgehen bei der Bestimmung der «weiteren betroffenen Gemeinden» 

Das BFE erstellt basierend auf «Desk-Studien» (Zusammentragen geografischer, infrastruktu-
reller und wirtschaftlicher Daten aus Internet und verfügbaren Statistiken) Vorschläge zur Defi-
nition der «weiteren betroffenen Gemeinden» (vgl. BFE 2009b). In den regionalen «Startteams» 

                                                 
9 BFE (2009b). Kriterien zur Definition der «weiteren betroffenen Gemeinden» 
(www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/anhoerung). 
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wurden diese Vorschläge besprochen und teilweise ergänzt (in diese Startteams haben Vertre-
tungen von Gemeinden in der Standortregion Einsitz genommen, in Grenzgebieten auch unter 
Beizug von Vertreter/innen deutscher Gemeinden und/oder Landkreise; vgl. Kapitel 3.4). 

Dieser Dialog mit den Regionen, der im Falle der deutschen Gemeinden teilweise mit Verhand-
lungslösungen zwischen dem BFE und den betroffenen Landkreisen ergänzt wurde, hat sich als 
zweckmässig erwiesen, weil gewisse der oben erwähnten Kriterien mit den vertieften regionalen 
Kenntnissen ergänzt worden sind. Die Kriterien des Sachplans (BFE 2008, S. 41f.) wurden da-
bei eingehalten. 

 

Beurteilung 

Das Verfahren und die einzelnen Arbeitsschritte zur Bestimmung der Standortregionen liefen 
korrekt nach Sachplan. 

Im Hinblick auf Etappe 2 ist darauf zu achten, dass die Standortregionen von allen Beteiligten 
als dynamisch verstanden werden, d. h. dass bei Vorliegen von Planungen für Oberflächenan-
lagen usw. weitere Gemeinden als betroffen definiert werden können, aber auch, dass gewisse 
Gemeinden aus der Standortregionen herausfallen können. Das entsprechende Vorgehen und 
die Festlegung von Kriterien für eine Anpassung sind frühzeitig zu erarbeiten und dem AdK vor-
zulegen. 

Ebenfalls rechtzeitig in Etappe 2 sind die Zusammenhänge zwischen der Festlegung von 
Standortregionen und allfälligen Abgeltungen zu klären. 

 

 

3.4 Aufbau der regionalen Partizipation 

Ausgangslage 

Eine offene und transparente Information und angemessene Beteiligung der betroffenen Kan-
tone, Gemeinden sowie der Bevölkerung in den Standortregionen sind wesentlich für die erfolg-
reiche Durchführung des Standortauswahlverfahrens. Entsprechend dem «Leitfaden Aufbau 
regionale Partizipation» des BFE vom 7. Dezember 200910 wird in den Jahren 2010 und 2011 
die Beteiligung der betroffenen Gemeinden und der Bevölkerung vorbereitet und die regionale 
Partizipation aufgebaut. Die für die Durchführung der regionalen Partizipation verantwortlichen 
Gremien – u. a. die Regionalversammlung – sollen die Interessen der jeweiligen Standortregion 
vertreten. Damit ist sicher zu stellen, dass die Interessen, Bedürfnisse sowie Werte der Stand-
ortregion im Sachplanverfahren berücksichtigt und einbezogen werden und dass die regionale 
Bevölkerung informiert ist (BFE 2008, S. 83, Pflichtenheft 14.1).  

 

Schwerpunkte in Etappe 1 

In Etappe 1 wurde in allen Regionen eine regionale Behördenorganisation aufgebaut und eta-
bliert. Die regionalen Behördenorganisationen wurden und werden in ihrer Aufgabe, die Gre-
mien der regionalen Partizipation aufzubauen, finanziell und inhaltlich vom Bundesamt für Ener-
gie unterstützt und von den Kantonen begleitet.  

Beim Aufbau der regionalen Gremien ist zentral, wie sichergestellt werden kann, dass die regio-
nalen Interessen einbezogen werden. Grundsätzlich stehen dabei zwei Aspekte in Konkurrenz: 

                                                 
10 BFE (2009a). Leitfaden Aufbau regionale Partizipation (www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/anhoerung). 
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Einerseits sichert eine möglichst breite und vollständige Einbindung aller betroffenen Gemein-
den und Institutionen die Teilnahme am partizipativen Prozess (Repräsentativität, Legitimität), 
anderseits sollten funktionsfähige Gremien nicht zu gross werden (Handhabbarkeit). Die Frage, 
durch welche Vertretung die betroffenen Gemeinden in den zu formierenden Gremien bzw. in 
den partizipativen Prozess eingebunden werden sollen, war wesentlich bei der Bildung der so-
genannten Startteams. In allen Standortregionen (Kapitel 3.3) wurden diese Startteams gebildet 
und zwar unter Berücksichtigung der im Leitfaden (BFE 2009a) genannten Kriterien, vor allem 
aber im direkten Gespräch unter den betroffenen Gemeinden und Organisationen. Für alle 
Startteams wurde ein Startmoderator oder eine Startmoderatorin bestimmt, welche den Parti-
zipationsprozess begleiten. Das Startteam hat die Aufgabe, die regionale Partizipation in der 
jeweiligen Standortregion zusammen mit dem BFE und den Standortkantonen im Detail vor-
zubereiten und aufzubauen. Die dazu notwendigen Aufträge und Anpassungen der Strukturen 
sind in die Wege geleitet worden.  

 

Beurteilung 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Aufbau der regionalen Partizipation planmässig 
und korrekt fortschreitet. Es ist absehbar, dass die Startteams bzw. die regionalen Behörden-
organisationen in Zukunft stärker mit eigenen Kommunikationsaktivitäten in Erscheinung treten 
werden. Der eingeleitete Prozess wird als geeignet eingeschätzt, um einen angemessenen Ein-
bezug der Interessen der betroffenen Gemeinden bzw. Regionen sicherzustellen.  

Im Hinblick auf die Zeitspanne bis zum Bundesratsentscheid von Etappe 1 und die Etappe 2 
zeichnen sich einige speziell zu beachtende Punkte ab: 

- Sowohl die Kantone wie auch die Startteams der Standortregionen werden jeweils eigene 
Informationskanäle benutzen. Diese sind nach Möglichkeit zu koordinieren. Die betroffenen 
Gemeinden und die Bevölkerung müssen sich einerseits durch ihr – in der Mehrheit der Fälle 
kantonsübergreifendes – Startteam vertreten und angesprochen fühlen, anderseits besteht 
das Bedürfnis, dass die Kantone gegenüber ihrer Bevölkerung die Haltung der Regierung 
darlegen können. Innerhalb der festgelegten Leitplanken und Budgetkompetenzen sind da-
bei den Standortregionen grundsätzlich Freiräume zur Gestaltung der regionalen Partizipa-
tion einzuräumen. 

- Für die regionale Partizipation sind die regionalen Interessen möglichst breit zu mobilisieren 
und einzubeziehen (auch wenn es per se kein Ziel ist, möglichst viele Leute in den Prozess 
einzubinden). Dabei stellt sich auch die Frage, wie der Aufbau von Fachkompetenz innerhalb 
der regionalen Partizipation am besten organisiert werden kann, beispielsweise zum Thema 
Sicherheit, so dass auch vermehrt aus der Bevölkerung heraus Fragen an das Technische 
Forum Sicherheit11 gestellt werden.  

- Bereits im aktuellen Aufbauprozess ist zu definieren, 

a) welches die Kriterien für die Qualität und Ausgewogenheit der Organe der regionalen 
Partizipation sind, 

b) welche Regeln der Entscheidungsfindung im Rahmen der regionalen Partizipation vor 
Beginn der Etappe 2 vorliegen müssen und 

c) nach welchen Leitlinien und Kriterien die Anpassung der Organe der regionalen Parti-
zipation erfolgen soll (im Licht des dynamischen Verständnisses der Standortregionen). 

 

 

                                                 
11 www.technischesforum.ch. 
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3.5 Raumplanerische Beurteilungsmethodik für Etappe 2 

Ausgangslage 

Der Sachplan geologische Tiefenlager sieht in Etappe 2 die raumplanerische Beurteilung der 
Projektvorschläge für ein geologisches Tiefenlager vor. In Etappe 1 soll die entsprechende Me-
thodik erarbeitet werden. 

Das Bundesamt für Energie (BFE) und das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) beauftrag-
ten im Jahr 2008 das Büro Ecoplan (Bern) mit der Erarbeitung einer «Raumplanerischen Beur-
teilungsmethodik für den Standortvergleich von geologischen Tiefenlagern». Die Arbeiten wur-
den durch die Arbeitsgruppe Raumplanung mit Fachvertretungen von Bund, Kantonen und dem 
Regionalverband Hochrhein-Bodensee begleitet (vgl. Fussnote 6 in Kapitel 1). Die Methodik hat 
zum Ziel, alle Standorte für ein Tiefenlager mit den gleichen Kriterien beurteilen zu können. Die 
Grundanforderungen an die Gesamtbeurteilung nach den Aspekten Raumplanung, Umwelt und 
sozioökonomische Auswirkungen wurden noch vor Bekanntgabe der Vorschläge für geologi-
sche Standortgebiete bestimmt (Zwischenbericht vom September 200812). 

 

Methodikbericht/Teststudie 

Die Beurteilungsmethodik basiert auf einem detailliert beschriebenen Ziel- und Indikatorensys-
tem. Die einzelnen Indikatoren werden dabei mittels Nutzwertanalyse zu den Aussagen der 
Zielebenen aggregiert. Die sechs Oberziele aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft sollen mit einer Vergleichswertanalyse dargestellt werden. Die Arbeiten am Ziel- und 
Indikatorensystem haben gezeigt, dass in verschiedenen Bereichen noch Unsicherheiten be-
stehen. Es wurde beschlossen, mit einer Teststudie die Fragen nach den geeigneten Indika-
toren zu beantworten. Das Büro Infras (Zürich) wurde vom BFE mit einer Teststudie «Sozioöko-
nomisch-ökologische Wirkungsstudie geologische Tiefenlager (SÖW)» beauftragt13. Die Test-
studie an einem fiktiven geologischen Standortgebiet in den Kantonen Basel-Landschaft und 
Aargau hat aufgezeigt, dass die Beurteilungsmethodik machbar und zweckmässig ist und in 
verschiedenen Bereichen noch optimiert werden kann. Zusammen mit der Arbeitsgruppe 
Raumplanung sind deshalb einzelne Indikatoren und Oberziele angepasst worden.  

 

Beurteilung 

Die raumplanerische Beurteilung der Standorte umfasst die ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Wirkungen eines Tiefenlagers. Die vorliegende raumplanerische Beurteilungsmethodik 
ist geeignet für die Durchführung sozioökonomisch-ökologischer Wirkungsstudien (SÖW). Der 
Titel «Raumplanerische Beurteilungsmethodik für den Standortvergleich von geologischen Tie-
fenlagern» wurde deshalb mit dem Zusatz «Methodik für die sozioökonomisch-ökologischen 
Wirkungsstudien SÖW» ergänzt14. Der Auftrag nach Sachplan (BFE 2008, S. 45) ist aus Sicht 
des AdK für die Etappe 1 somit erfüllt.  

Die Durchführung der Teststudie hat aufgezeigt, dass gewisse potenzielle Einflussgrössen 
eines Tiefenlagerprojekts nur schwer mit empirisch erhärteten, messbaren und zwischen den 
Regionen vergleichbaren Indikatoren zu erfassen sind. Dazu gehören auch die Fragen, wie der 

                                                 
12 www.radioaktiveabfaelle.ch > Standortsuche … > Raumplanung > Dokumente zum Thema. 
13 Infras (2010). Sozioökonomisch-ökologische Wirkungsstudie geologische Tiefenlager (SÖW), Teststudie, 
Schlussbericht, Juli 2010 (abrufbar ab 23. August 2010 unter www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/anhoerung). 
14 ARE (2010). Raumplanerische Beurteilungsmethodik für den Standortvergleich in Etappe 2 
(www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/anhoerung). 
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gesellschaftliche Zusammenhalt und das Image einer Region durch ein Tiefenlagerprojekt ver-
ändert werden. Dementsprechend werden sie in den auf Indikatoren basierenden SÖW weitge-
hend ausgeklammert. Gerade diese Fragen werden jedoch in den regionalen Diskussionen eine 
wichtige Rolle spielen. Regionale, zwischen den Standortregionen vergleichbare Studien zu den 
Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt (Fokus Innensicht) und Image (Fokus Aussensicht) 
sind deshalb sinnvoll, um die bestehenden Wissenslücken schliessen zu können – ungeachtet 
der bestehenden methodischen Schwierigkeiten. Es ist z. B. zu klären, ob die eingeführten 
Standortregionen in diesem Zusammenhang überhaupt adäquat erfasst werden oder kleinere 
bzw. grössere räumliche Einheiten massgebend sind. 

Nach Durchführung der Teststudie sind im Hinblick auf die SÖW auch Unsicherheiten bei der 
Beurteilung von Wertänderungen bestehen geblieben (z. B. Immobilien-/Bodenpreise). Es ist 
deshalb richtig, diese Unsicherheiten nach Möglichkeit weiter zu verringern und die Beurtei-
lungsmethodik in der Etappe 2 in gut begründeten Einzelfällen gegebenenfalls punktuell anzu-
passen. 

Der AdK begrüsst, dass die Durchführung der sozioökonomisch-ökologischen Wirkungsstudie 
in Etappe 2 mit regionsspezifischen Vertiefungen ergänzt werden kann – dies insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass die Ergebnisse dieser Studie eine Grundlage für die Diskus-
sion über die Abgeltung von Standortnachteilen durch ein Tiefenlager bilden. 

 

 

3.6 Information und Kommunikation 

Ausgangslage 

Eine offene und transparente Information und angemessene Beteiligung der betroffenen Kan-
tone, Gemeinden sowie der Bevölkerung in den Standortregionen sind wesentlich für die erfolg-
reiche Durchführung des Standortauswahlverfahrens. Dazu ist, unter Leitung des BFE, die Ar-
beitsgruppe Information und Kommunikation (AG I&K; vgl. Fussnote 6 in Kapitel 1) geschaffen 
worden, der Bund, Kantone und Regionen angehören. 

 

Schwerpunkte in Etappe 1 

In Etappe 1 sind die Gemeindebehörden und die Bevölkerung bisher über die wichtigsten Ent-
scheide zeitgerecht informiert worden. Nach Bekanntgabe der Standortvorschläge für geologi-
sche Standortgebiete sind beispielsweise in allen betroffenen Regionen sowie in Deutschland 
öffentliche Informationsveranstaltungen durchgeführt worden (November/Dezember 2008). 

Verschiedene Kantone haben eigenständige Kommunikationskanäle geschaffen (Internetauf-
tritte, Informationsbroschüren, die in die Haushalte verteilt werden) oder über unabhängige, 
durch sie in Auftrag gegebene Studien informiert.  

In allen Regionen wurde zudem eine regionale Behördenorganisation aufgebaut und etabliert, 
welche in der Mehrzahl eigene Kommunikationsaktivitäten aufgenommen haben: Zahlreiche re-
gionale Behördenorganisationen haben beispielsweise eigene Internetauftritte geschaffen und 
regionale Veranstaltungen durchgeführt (Informationsabende, Diskussionsforen, Medienhinter-
grundsgespräche). Die Standortregionen wurden und werden in ihren Bestrebungen finanziell 
und inhaltlich vom BFE unterstützt.  
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Beurteilung 

Die Information über abgeschlossene Arbeiten der Etappe 1 ist jeweils rasch nach deren Ab-
schluss erfolgt. Die Kantone wurden über die entsprechenden Kommunikationsaktivitäten des 
Bundesamts für Energie jeweils im Voraus informiert und wichtige Dokumente, welche Aktivitä-
ten oder Interessen der Kantone berühren, wurden dem Ausschuss der Kantone vor deren Pu-
blikation zur Kenntnis unterbreitet. Die Kommunikation des BFE kann aus Sicht der involvierten 
Kantone als transparent und fair bezeichnet werden. Im Weiteren ist es auch gelungen, die be-
troffenen Gemeinden und die im Aufbau befindlichen regionalen Behördenorganisationen im 
Voraus zu informieren, so dass die involvierten Organisationen einen Vorlauf hatten, der es 
ihnen ermöglichte, bei Bedarf einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. 

Aus Sicht der Bevölkerung besteht vermutlich die grössere Herausforderung darin, die ver-
schiedenen Akteure im Sachplanverfahren und ihre Rollen differenziert wahrzunehmen können 
als sich Informationen zum Verfahren zu verschaffen. Eine Koordination der Kommunikations-
aktivitäten im Rahmen der Arbeitsgruppe I&K ist deshalb zu begrüssen (vgl. Anhang III). 

Der AdK empfiehlt aufgrund der grossen Bedeutung der Information und Kommunikation für 
den Sachplanprozess, die regionalen Behördenorganisationen von Seiten des BFE weiterhin 
finanziell zu unterstützen. Auf diese Art und Weise ist sichergestellt, dass die Regionen selber 
aktiv werden und sich bei Bedarf auch professionelle Unterstützung holen können.  
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Zusammenfassung 

Gemäss Pflichtenheft des Konzeptteils Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) (BFE 2008) 
beurteilt die Kantonale Expertengruppe Sicherheit (KES) die von den Entsorgungspflichtigen 
vorgelegten Antragsdokumente wie auch weitere Grundlagen zuhanden des Ausschusses 
der Kantone (AdK). Die Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone (AG SiKa) setzt sich aus Fachper-
sonen der betroffenen Kantone zusammen und betreut die KES. 

Zum Ergebnis der Etappe 1 des SGT liegen umfangreiche Berichte der Nagra und die Gut-
achten und Stellungnahmen des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI), der 
Landesgeologie (swisstopo), der Kommission Nukleare Entsorgung (KNE) und der Kommis-
sion für nukleare Sicherheit (KNS) vor. Die AG SiKa/KES hat diese Unterlagen auf ihre Plau-
sibilität geprüft und dazu etliche Fachgespräche geführt. Die AG SiKa/KES kommt zum 
Schluss, dass die getroffene Auswahl der potenziell geeigneten Wirtgesteine und geologi-
schen Standortgebiete transparent und nachvollziehbar ist, damit die Vorgaben von Etappe 1 
also erfüllt sind. Aufgrund der heute zur Verfügung stehenden geologischen Grundlagen be-
stehen keine Gründe, weitere Wirtgesteine oder Standortgebiete einzubeziehen. 

Der Kenntnisstand über die neben dem gut dokumentierten Opalinuston ausgewählten Wirt-
gesteine ist allerdings zum Teil nicht ausreichend. Auch bei den Standortgebieten bestehen 
Wissenslücken bezüglich einzelner sicherheitsrelevanter Kriterien des Sachplans. Aus die-
sem Grund sind die von Nagra, ENSI und KNE bereits vorgenommenen, als Rangierung auf-
fassbaren Bewertungen der geologischen Standortgebiete für die AG SiKa/KES verfrüht. Der 
Sachplan verlangt hier für Etappe 1 mit Schritt 5 eine Bewertung, welche aufgrund der vorlie-
genden Dokumente wegen der bestehenden Ungewissheiten (Unsicherheiten in Bezug auf 
Wissensstand und Datenqualität) zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt werden kann. In Etap-
pe 2 sind provisorische Sicherheitsanalysen für die Standortgebiete zu erstellen, damit je 
mindestens zwei Standorte für beide Lagertypen ausgewählt werden können (BFE 2008). 
Diese Analysen sind auf standortspezifischen Grundlagen zu erarbeiten. Dazu müssen die 
erdwissenschaftlichen Kenntnisse mit zusätzlichen Untersuchungen verbessert werden. Es 
besteht ansonsten die Gefahr, dass die in Etappe 2 getroffene Auswahl nicht robust genug ist 
oder sich später sogar als falsch erweist. Dies muss aus wissenschaftlich-technischen wie 
auch aus politischen Gründen vermieden werden. 
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1. Ausgangslage 

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) präsentierte im 
Jahr 2008 die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Etappe 1 des Sachplans geologische 
Tiefenlager (SGT) (Nagra 2008a-d). Hierzu nahmen das Eidgenössische Nuklearsicherheits-
inspektorat (ENSI) (ENSI 2010a), die Kommission Nukleare Entsorgung (KNE) (KNE 2010) 
und die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) (KNS 2010) Stellung. Die 
Aufgabe der Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone (AG SiKa) und der Kantonalen Expertengrup-
pe Sicherheit (KES) bestand darin, das Ergebnis der Untersuchungen der Nagra und die Stel-
lungnahmen hierzu aus ihrer Sicht zu prüfen und zuhanden der Regierungen der betroffenen 
Standortkantone zu kommentieren (BFE 2008, Pflichtenheft Ziff. 13). 

Die Problemstellung in Etappe 1 des Sachplans nimmt mit der Priorität «Sicherheit zuerst» 
die Geologie als Ausgangspunkt; es geht primär um die Auswahl möglicher Wirtgesteine und 
geeigneter potenzieller geologischer Standortgebiete, also der ersten Stufe des Einengungs-
prozesses. 

Die AG SiKa/KES besteht vorwiegend aus erfahrenen Erdwissenschaftlern sowohl mit lokal-
geologischen als auch mit fachspezifischen Kenntnissen. Sie ist damit in der Lage, die vorge-
legten Ergebnisse wissenschaftlich auf ihre Plausibilität zu prüfen. Die AG SiKa/KES sieht 
sich als Beauftragte der betroffenen Kantone aber gleichzeitig veranlasst, neben rein natur-
wissenschaftlich-technischen auch Prozessaspekte wie Vergleichbarkeit, Stufengerechtheit 
und Glaubwürdigkeit zu berücksichtigen, dies im Hinblick auf ein transparentes, nachvollzieh-
bares Verfahren. Aussagen zur Prognostizierbarkeit und zur Bedeutung von Inhomogenitäten 
und Anisotropien stellen die Geologie vor besondere wissenschaftliche Herausforderungen. 
Diesen kann mit einem offenen, auch die Unsicherheiten1 aufzeigenden Arbeitsansatz be-
gegnet werden. Gerade bei einem umstrittenen Thema wie der Lagerung von radioaktiven 
Abfällen müssen diese Prozessaspekte mitberücksichtigt werden. Die Stellungnahme der AG 
SiKa/KES beinhaltet damit sowohl eine geologische Fachbetrachtung als auch Überlegungen 
zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens. 

Die AG SiKa/KES hat neben dem Studium der umfangreichen Unterlagen Fachgespräche mit 
der Nagra, dem ENSI, der swisstopo und der KNS geführt. Zudem sind die Erkenntnisse, 
welche aus dem Technischen Forum Sicherheit2 gewonnen wurden, in den vorliegenden Be-
richt eingeflossen. 

 

2. Vorgaben von Tiefenlagerkonzept und Etappe 1 des Sachplans 

Gemäss schweizerischem Konzept für die geologische Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle 
muss der Schutz von Mensch und Umwelt vor deren ionisierender Strahlung dauerhaft sein 
(ENSI 2009). Die Langzeitsicherheit ist durch gestaffelte, passiv wirkende technische und na-
türliche Barrieren zu gewährleisten (Art. 3 KEG, Art. 11 KEV). Dabei kommt der Geosphäre 
(Erdkruste) als natürlicher Barriere die Hauptschutzfunktion zu. Deren Rückhaltepotenzial ist 
primär durch geringe Durchlässigkeit, grosse Mächtigkeit und Stabilität gekennzeichnet. Eine 
geeignete Standortwahl (bzw. geeignete Wahl der Geologie) ist somit eine wesentliche Vor-

 
1 Im Folgenden sind damit die Ungewissheiten bezüglich Wissensstand und Datenqualität gemeint. 
2 www.technischesforum.ch (alle Internetlinks abgerufen am 27.07.2010). 

http://www.technischesforum.ch/
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aussetzung dafür, dass für ein geologisches Tiefenlager die erforderliche Sicherheit erreicht 
wird und der entsprechende etappengerechte Langzeitsicherheitsnachweis erbracht werden 
kann. Konkret muss der Einschluss der Abfälle in einem dichten Wirtgestein erfolgen, wobei 
darauf zu achten ist, dass dieses möglichst wenig verletzt wird. 

Ein systematisches Standortauswahlverfahren setzt eine breite Anlage der Standortsuche 
sowie eine schrittweise Einengung in Frage kommender Wirtgesteine und Standortgebiete 
aufgrund sicherheitsorientierter Kriterien voraus. Es fusst auf bisherigen Untersuchungen und 
dem aktuellen Stand der geologischen Kenntnisse, die – wo nötig – schrittweise zu vertiefen 
sind (BFE 2008, S. 33). Zur Beurteilung der Wissensbasis gehört auch die Einschätzung der 
Ungewissheiten bzw. der Belastbarkeit der Datengrundlage. 

Gemäss Konzept «gewährleistet das Sachplanverfahren, dass Standorte für geologische Tie-
fenlager in einem fairen, transparenten und partizipativen Verfahren evaluiert und bezeichnet 
werden» (ebd., S. 5). Die sicherheitstechnischen Kriterien für die Standortevaluation von 
möglichen geologischen Tiefenlagern sind im Konzept ebenfalls niedergelegt (ebd., S. 52ff.). 
Diese wurden von der damaligen Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK, 
heute ENSI) entwickelt (HSK 2007). Die Etappe 1 gemäss SGT sieht die Evaluation von po-
tenziellen Standortgebieten vor. Diese Auswahl basiert auf einem Verfahren in fünf Schritten 
(BFE 2008, S. 57ff.): 

Lagerkonzeption: 

a) Aufteilung des Abfallinventars auf Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (SMA) 
sowie für langlebige mittelradioaktive und hochradioaktive Abfälle (HAA). 

b) Erarbeitung der Barrieren- und Sicherheitskonzepte und deren Übertragung auf – ent-
sprechende – standortbezogene geologische Verhältnisse. 

Einengungsprozess auf geeignete geologische Standortgebiete: 

c) Suche nach geeigneten geologischen Grossräumen, welche den sicherheitstechnischen 
Anforderungen genügen. 

d) Identifikation geeigneter Wirtgesteine bzw. einschlusswirksamer Gebirgsbereiche. 

e) Identifikation geeigneter geologischer Konfigurationen von geeigneten Wirtgesteinen und 
Gebirgsbereichen. 

Bezüglich der geologischen Standortevaluation hat die HSK 13 Kriterien benannt (Tabelle 1 
umstehend), welche im Dokument HSK 33/001 detailliert erläutert werden (HSK 2007). 
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Tabelle 1: Kriterien zur Standortevaluation hinsichtlich Sicherheit und technischer Machbarkeit ge-

mäss HSK 33/001 (HSK 2007), übernommen im Konzeptteil zum Sachplan geologische 

Tiefenlager (BFE 2008, S. 40). 

 

Die Einschätzung soll auf dem aktuell verfügbaren Kenntnisstand basieren und zu einer Be-
wertung der Eignung von Standortgebieten führen. 

 

3. Vorschläge der Nagra für geeignete geologische Standortgebiete 

In den Berichten NTB 08-03 bis NTB 08-06 (Nagra 2008a-d) schlägt die Nagra potenziell ge-
eignete geologische Standortgebiete für SMA- und HAA-Lager gemäss den Evaluationsvor-
gaben des Bundes vor. Die Evaluation wird schrittweise vollzogen und die Kriterien werden 
systematisch abgearbeitet. Noch bestehende Ungewissheiten werden nachvollziehbar darge-
stellt und beschrieben. 

Die Nagra nimmt die im Sachplan verlangte Bewertung anhand der vorgegebenen Kriterien 
vor, vorerst für die evaluierten Grossräume und danach für die ausgeschiedenen geologi-
schen Standortgebiete. Die Einstufung der Kriterien erfolgt mithilfe einer Benotungsskala von 
0 – 4 ohne Gewichtung. Das Ergebnis mündet in eine Bewertung von sechs für SMA und drei 
für HAA potenziell geeignete Gebieten, wobei im Fall der SMA-Gebiete noch eine Differenzie-
rung bezüglich der hier potenziell geeigneten Wirtgesteine erfolgt. Aufgrund dieses Ergebnis-
ses nennt die Nagra einige «prioritäre» Standorte (Nagra 2008b). 
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4. Behördliche Überprüfung der Vorschläge der Nagra und weitere 
Stellungnahmen 

Bis Mai 2010 lagen die behördlichen Stellungnahmen von ENSI (inklusive swisstopo), KNE 
und KNS vor (ENSI 2010, KNE 2010, KNS 2010). Auch die deutsche Expertengruppe 
Schweizer Tiefenlager (ESchT) erarbeitete einen Bericht dazu (ESchT 2010). Gesamthaft 
gesehen attestieren die Bundesbehörden und Kommissionen der Nagra eine fachlich fundier-
te, umfassende und nachvollziehbare Darstellung der geologischen Grundlagen. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse der Stellungnahmen aufgeführt: 

ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat), Januar 2010 
Das ENSI legt mit seinem Bericht 33/070 vom Januar 2010 eine Überprüfung des Vorschlags 
der Nagra vor (ENSI 2010). Es nimmt diese Überprüfung systematisch und schrittweise nach 
den festgelegten Kriterien vor. In einigen Spezialfragen zog es die Unterstützung externer Ex-
perten bei (KNE (KNE 2010), swisstopo (swisstopo 2010), Ingenieurgeologie der ETHZ 
(Amann & Löw 2009), private Büros (Emch + Berger AG 2010; Dr. von Moos AG 2009)). 

In seinem Bericht stimmt das ENSI der Nagra grundsätzlich in allen Punkten der fünf Schritte 
zu: 

 Abfallzuteilung 
 Sicherheitskonzept 
 Wahl geologisch-tektonischer Grossräume 
 potenziell geeignete Wirtgesteine 
 geologische Standortgebiete. 

Es fällt aber auf, dass das ENSI bei der Bewertung der 13 Kriterien gemäss Tabelle 1 mehr-
fach zu einer weniger günstigen Einschätzung als die Nagra kommt. Insbesondere stuft es 
die «lagerbedingten Einflüsse» («Auflockerungszone im Nahbereich der Untertagebauten») 
durchwegs, die Nutzungskonflikte teilweise als weniger günstig ein. Auch die «räumliche 
Ausdehnung» beurteilt das ENSI bei den Gebieten N-Lägeren und Wellenberg weniger güns-
tig als die Nagra. Bei den Eigenschaften der SMA-Wirtgesteine kommt das ENSI ebenfalls 
teilweise zu einer ungünstigeren Einschätzung. Aufgrund eines bei der ETH in Auftrag gege-
benen Expertengutachtens (Amann & Löw 2009) kommt das ENSI für das HAA-Lager zum 
Schluss, der Nachweis der bautechnischen Machbarkeit der HAA-Lagerstollen (kreisrunde 
Querschnitte, Durchmesser 2.5 m bei eingeschränkter Sicherung einzig mit Anker und Net-
zen) sei für intakten Opalinuston nur bis in eine Tiefenlage von 650 m erbracht. In der unter-
schiedlichen Bewertung sehr wichtiger Kriterien zeigen sich – neben der Tatsache einer 
durchwegs optimistischeren Beurteilung durch die Nagra – die noch vorhandenen Unge-
wissheiten. 

KNE (Kommission Nukleare Entsorgung), 23. Februar 2010 
Die KNE äussert sich detailliert zur Tiefenlage eines Lagers, zur Auswahl der geologisch-tek-
tonischen Grossräume sowie zu den potenziellen Wirtgesteinen und nimmt wie das ENSI ei-
ne Bewertung der vorgeschlagenen Standortgebiete vor (KNE 2010). Allerdings bezieht die 
KNE nur acht von dreizehn Kriterien in ihre vergleichende Bewertung ein. 

Die KNE wendet wie die Nagra eine akribische Bewertung der Kriterien mit Benotungen auf 
eine Dezimalstelle an. Im abschliessenden Kommentar sagt die KNE: «In Anbetracht der 
zahlreichen zu beurteilenden Aspekte und der komplexen Zusammenhänge ist es beeindru-
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ckend, dass nur sehr wenige signifikante Abweichungen gefunden wurden. Dies bestätigt die 
Robustheit der von der Nagra erarbeiteten geologisch-hydrogeologischen Datengrundlage 
und Analyse.» Im Bericht der KNE fällt aber auf, dass mehrere Kriterien deutlich pessimisti-
scher bewertet werden als durch die Nagra (hydraulische Barrierewirkung, Freisetzungspfa-
de, räumliche Ausdehnung und Platzangebot). 

swisstopo (Landesgeologie), 1. Februar 2010 (im Auftrag des ENSI) 
swisstopo konzentriert sich gemäss ihrer Fachkompetenz auf geologische Fragen (swisstopo 
2010). Sie stellt fest, dass die Nagra die zurzeit verfügbaren geologischen Grundlagen be-
rücksichtigt hat. Sie schliesst sich der Auswahl der potenziellen Wirtgesteine durch die Nagra 
an, insbesondere kann sie den Ausschluss der Flysche, der Bündnerschiefer und der Molas-
se als Wirtgesteine nachvollziehen. swisstopo weist aber daraufhin, dass die Datengrundla-
gen für die Auswahl der Wirtgesteine sehr heterogen sind und dass die Einschätzungen des 
Braunen Doggers und der Effinger Schichten zu positiv ausfallen. Dies veranlasst swisstopo, 
Empfehlungen für ergänzende Untersuchungen zu machen. Zudem stellt swisstopo fest, dass 
bezüglich der Gasproblematik erhebliche Ungewissheiten bestehen. 

KNS (Kommission für nukleare Sicherheit), 12. April 2010 
Im Vergleich zu ENSI und KNE fällt die Stellungnahme der KNS deutlich kritischer aus (KNS 
2010). Insbesondere erwartet die KNS, dass bei angepassten Lagerkonzepten grössere Tie-
fenlagen möglich würden. Der getroffenen Auswahl von Wirtgesteinen kann sie zustimmen, 
auch wenn sie das Ausscheiden nicht bei allen Gesteinen als zwingend erachtet. Bezüglich 
der Erosion meint die KNS, dass die Erosionsraten möglicherweise unterschätzt wurden. Im 
Weiteren schreibt die KNS: «Die Sicherheitsanalysen zu den verschiedenen Standorten müs-
sen hinsichtlich Konservativität und Robustheit vergleichbar sein. Die Frage, ob dies mit dem 
unterschiedlichen Wissenstand zu den Standortgebieten möglich ist, ist noch nicht beantwor-
tet. Die KNS geht davon aus, dass für vergleichbare provisorische Sicherheitsanalysen zu-
sätzliche erdwissenschaftliche Untersuchungen (z.B. 3D-Seismik, Tiefbohrungen, Datierun-
gen) erforderlich sind» (ebd., S. 38). Die KNS beurteilt die Einführung von «verschärften An-
forderungen», die gemäss Sachplanverfahren Etappe 1 nicht vorgesehen sind, als kritisch. 
Sie empfiehlt, sich im weiteren Verfahren auf homogene, dichte und gut prognostizierbare 
Wirtgesteine mit einem hohen Anteil an quellfähigen Tonmineralien zu konzentrieren. Auch 
sie sieht dringenden Abklärungsbedarf zur Abfallkonditionierung wegen der Gasproblematik. 

ESchT («Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager», D), März 2010 
Die ESchT kann das Ergebnis der Nagra nachvollziehen und sieht keine bedeutenden Ein-
wände (ESchT 2010). Sie äussert sich allerdings ausführlich und kritisch zur Tiefenlage eines 
Lagers. Sie ist der Ansicht, dass bei den vorgesehenen Lagerkonzepten die Lager auf eine 
Tiefe von max. 600 m beschränkt werden müssten. Für grössere Tiefen bis 900 m müsste 
das Lagerkonzept ihrer Ansicht nach modifiziert werden. 

Die ESchT weist auf die Datenunsicherheiten (ebd., S. 31) und die inhomogene Datenlage 
(ebd., S. 30) hin. Im Weiteren äussert sich die ESchT kritisch zur Methodik der Bewertung, 
die sich aus der Anwendung der einzelnen Kriterien ergibt. Sie weist darauf hin, dass das 
Einfliessen von subjektiven Einschätzungen beim Fehlen von harten Fakten wohl unvermeid-
lich ist (ebd., S. 35). Zusammenfassend kommt die ESchT aber zum Schluss, dass das 
durchgeführte Standortauswahlverfahren sowohl aus wissenschaftlicher wie praktischer Sicht 
den Erwartungen von Etappe 1 gerecht wird. «Die von der ESchT angemerkten Verbesse-
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rungsvorschläge und Kommentare sollten in den nächsten Etappen des Auswahlverfahrens 
berücksichtigt werden» (ebd., S. 37). 

 

5. Beurteilung durch die AG SiKa/KES 

5.1 Allgemeines, Anliegen der AG SiKa/KES 

Als mögliche Betroffene eines geologischen Tiefenlagers stellen die Standortkantone in Er-
gänzung zu den Bundesbehörden besondere Anforderungen an die Evaluation. Das Aus-
wahlverfahren muss einer harten politischen Auseinandersetzung standhalten können. Dies 
ist nur möglich, wenn folgende Grundsätze eingehalten werden: 

a) Alle möglichen Wirtgesteine und geologischen Konfigurationen berücksichtigen. Bei un-
genügender Datenlage müssen die erforderlichen Untersuchungen nachgeholt werden. 

b) Ausschlüsse von Wirtgesteinen nur auf der Basis eines robusten Kenntnisstandes vor-
nehmen. Sie müssen wissenschaftlich begründet und transparent dargestellt werden. 

c) Verfrühte, auf unsicheren und inhomogenen Datengrundlagen basierende Bewertungen 
und Rangierungen von Standortgebieten vermeiden. 

d) Alle potenziellen Standortgebiete beibehalten, bis die verbleibenden relevanten Unge-
wissheiten durch gezielte Untersuchungen geklärt sind, d. h. keine Ausschlüsse oder 
Priorisierungen, bevor Einschätzungen und Vermutungen wissenschaftlich erhärtet sind 
und ein vergleichbarer Kenntnisstand erreicht ist. 

Diese Grundsätze müssen umso mehr betont werden, als einerseits in Etappe 2 je mindes-
tens zwei Standorte (für SMA und HAA) ausgewählt werden sollen, anderseits im Ergebnis 
der Etappe 1 von der Nagra bereits Priorisierungen vorgenommen wurden. 

Bei einer zu frühen und nicht genügend abgestützten Einengung auf Standorte müssen zu-
sätzliche politische Schwierigkeiten erwartet werden. Die Etappen 1 und 2 sind hierfür ent-
scheidend. 

Hauptanliegen der AG SiKa/KES ist es, bei der dereinst stattfindenden politischen Diskussion 
auf einer Bewertung mit robusten Daten basieren zu können. 

 

5.2 Einschätzung durch die AG SiKa/KES 

Die AG SiKa/KES basiert bei ihrer Stellungnahme zu den Vorschlägen der Standortgebiete 
auf den Berichten der Nagra und Gutachten des ENSI sowie den Expertisen von KNE, KNS, 
swisstopo und ESchT. Die Dokumentation der Nagra stellt eine umfassende und gut struktu-
rierte Grundlage der geologischen Gegebenheiten dar. Dies erleichterte die Arbeit der AG 
SiKa/KES massgeblich. 

Es fanden ergänzende Gespräche mit Vertretern von ENSI, swisstopo und KNS statt. Die 
Nagra hat zudem die vom ENSI während der Überprüfung der Dokumente gestellten Fragen 
beantwortet (Nagra 2010). 

Die Stellungnahme der AG SiKa/KES geht auf folgende Punkte ein: 
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a) Auswahl potenzieller Wirtgesteine 

b) Tiefenlage eines Lagers (Bautechnik) 

c) Gasproblematik 

d) Auswahl geeigneter Konfigurationen und geologischer Standortgebiete 

e) Ungleicher Wissensstand, Ungewissheiten, Bewertung 

5.2.1 Auswahl potenzieller Wirtgesteine 

Die Nagra erachtet den Opalinuston als einziges geeignetes Wirtgestein für ein HAA-Lager. 
Für ein SMA-Lager kommen zusätzlich auch Brauner Dogger, Effinger Schichten und Helve-
tische Mergel in Frage. Die AG SiKa/KES kann die Überlegungen nachvollziehen, welche 
zum Ausschluss von Flyschen, Bündnerschiefern, der tonreichen Molasseformationen und 
des Kristallins führten. Alle diese Gesteine erfüllen die im Projekt gesetzten Anforderungen 
bezüglich der hydraulischen Durchlässigkeit nicht. swisstopo empfiehlt in ihrem Bericht, den 
Ausschluss von Flyschen, Bündnerschiefern, weiteren Mergelformationen des Helvetikums, 
der Aalénienschiefer und Staldengrabenformation in öffentlich zugänglichen Berichten zu be-
gründen. Die AG SiKa/KES unterstützt diese Forderung. Intern behandelte die Nagra diese 
Fragen bereits (Nagra 2010). 

Der homogen ausgebildete, feinkörnige und tonreiche Opalinuston hat hervorragende Eigen-
schaften als Wirtgestein neben gewissen Nachteilen bezüglich Gasdurchlässigkeit und bau-
technischer Eignung. Die geringe hydraulische Durchlässigkeit und die gute Explorierbarkeit 
machen den Opalinuston zum bevorzugten Wirtgestein. Der Opalinuston – im Sinne einer 
geologischen Einheit – tritt in zwei verschiedenen Faziestypen auf, in einer tonreichen und 
einer sandigen Fazies. Während sich der tonige Faziestyp durch ungünstigere bautechnische 
Eigenschaften (geringe Druck- und Zugfestigkeiten) auszeichnet, ist der sandige Faziestyp 
zur Anlage von Tiefenlagern aus geotechnischer Sicht besser geeignet. Die AG SiKa/KES 
erwartet, dass dieser Umstand bei den weiteren Abklärungen konsequent berücksichtigt und 
nachvollziehbar dargelegt wird. 

Die übrigen drei Gesteine (Brauner Dogger, Effinger Schichten und Helvetische Mergel), wel-
che zusätzlich für ein SMA-Lager in Frage kommen, müssen zurückhaltender beurteilt wer-
den. Einerseits ist der Kenntnisstand bezüglich der Gesteins- und Gebirgseigenschaften die-
ser geologischen Einheiten z. T. gering und stützt sich auf wenige Bohrungen. Fragezeichen 
müssen hier bezüglich der kleinräumigen Inhomogenitäten, allfälliger Verkarstungen (Effinger 
Schichten) und wasserführender Klüfte gemacht werden. Die schwierige Explorier- und Cha-
rakterisierbarkeit von Braunem Dogger, Effinger Schichten und Helvetischen Mergeln wird 
von der Nagra direkt angesprochen und kommentiert. Diese Schwierigkeiten führten bereits 
am Wellenberg dazu, dass eine genügende Charakterisierung dort nur durch Sondierstollen 
möglich sei. Analog könnte dies für den Braunen Dogger und die Effinger Schichten bedeu-
ten, dass die Eignung eines Gebirgsraumes für ein SMA-Lager auch hier nur mit Sondierstol-
len erkundet werden könnte, da die kleinräumigen Inhomogenitäten mittels geophysikalischer 
Verfahren kaum sichtbar gemacht werden können. Die Rahmengesteine des Braunen Dog-
gers und der Effinger Schichten sind zudem deutlich ungünstiger als beim Opalinuston. 

Die Eignung dieser Wirtgesteine für ein SMA-Lager ist aus Sicht der AG SiKa/KES nicht gesi-
chert. Nach Auffassung der AG SiKa/KES müssen deshalb weitere Untersuchungen, insbe-
sondere für den Braunen Dogger und die Effinger Schichten, durchgeführt werden. Es ist 
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nicht auszuschliessen, dass nach weiteren Abklärungen Wirtgesteine fallen gelassen werden 
müssen. 

5.2.2 Tiefenlage des Lagers 

Die maximal mögliche Tiefenlage eines Lagers ist ein massgeblicher Faktor bei der weiteren 
Planung. Die Nagra geht von einer Maximaltiefe von 900 m aus. Reduktionen der Tiefenlage 
würden in der Nordschweiz zu massiven Einschränkungen der potenziellen Standortgebiete 
führen, grössere Tiefen zu einer moderaten Ausdehnung. Zurzeit bestehen noch gewichtige 
Ungewissheiten. Einerseits wurde der felsmechanische Nachweis für eine Realisierung eines 
Lagers für Tiefen von 900 m für die vorliegenden Lagerkonzepte noch nicht erbracht. Das 
ENSI geht in seinem Gutachten aktuell von einer Maximaltiefe von 650 m aus. Die ESchT 
hegt sogar Zweifel, ob dies mit der derzeitigen Lagerkonzeption überhaupt machbar sei. An-
derseits fordert die KNS die Prüfung grösserer Tiefen unter Anpassung der bestehenden La-
gerkonzepte. 

Für die AG SiKa/KES ist diese Diskussion von grosser Bedeutung, da sie das Einengungs-
verfahren massgeblich beeinflusst. Sie schliesst sich der Ansicht der KNS an, dass andere 
Lagerkonzepte zu prüfen sind, damit eine Tiefe von 900 m realisiert oder allenfalls sogar ü-
berschritten werden könnte. Dies würde die räumlichen Reserven vergrössern und mehr Si-
cherheiten bezüglich des Erosionsproblems schaffen. Ein Tiefenlager ist so anzulegen, dass 
es während der notwendigen Isolationsdauer von einer künftigen glazialen Tiefenerosion 
nicht erfasst wird. 

Die AG SiKa/KES hat die Möglichkeiten eines Lagers in der Westschweiz studiert. Sie kommt 
zum Schluss, dass aufgrund der bestehenden geologisch-geophysikalischen Grundlagen (La-
ge der geologischen Einheit, Tektonik) dort auch bei einer Ausdehnung der Tiefenlage bis 
1’200 m ein Lager nicht möglich ist. 

5.2.3 Gasproblematik 

Die Gasproblematik wurde schon bei der Beurteilung des Entsorgungsnachweises (z. B. HSK 
2005, KSA 2005) erkannt. Die zur ersten Etappe des SGT eingereichten Berichte haben be-
züglich der Beherrschung von abfallinduzierten und lagerinduzierten Gasen erneut wichtige 
Fragen aufgeworfen, und zwar für beide Lagertypen (swisstopo 2010, Absatz 3.1.1). Damit 
verbunden sind auch noch offene Fragen der chemischen Interaktion zwischen Abfall, Ze-
ment und Wirtgestein unter erhöhtem Gasdruck, Temperatur und ionisierender Strahlung. Die 
generell hohe bis sehr hohe Dichtigkeit der vorgeschlagenen Wirtgesteine führt dazu, dass 
die gemäss Nagra sehr hohen Gasmengen (Nagra 2008e) hohe Gasdrücke bewirken. Ge-
mäss Nagra soll jedoch keine Gefahr bestehen, dass wasserwegsame Klüfte im Wirtgestein 
aufgerissen werden. Dabei ist von der Nagra zu berücksichtigen, dass gasinduzierte Risse im 
Wirtgestein nicht erst bei Erreichen der Druckspannungsgrenze, sondern bereits bei Errei-
chen der wesentlich geringeren Zugspannungsgrenze des Gesteins auftreten können. Ein 
etwas durchlässigeres Wirtgestein (z. B. Flysch) hätte bezüglich der Beherrschung von Ga-
sen im Tiefenlager Vorteile (wobei deren Nachteile insgesamt überwiegen, siehe auch unten). 

Nach heutigem Stand der Erkenntnisse geht in einer geologischen Barriere eine höhere Gas-
durchlässigkeit immer mit einer signifikant höheren Wasserdurchlässigkeit einher. Die AG Si-
Ka und ihre Experten sind daher unter Abwägung der Vor- und Nachteile der Meinung, dass 
eine hohe Wasserdichtigkeit des Wirtgesteins prioritär ist und dass die Gasfrage mit anderen 
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Massnahmen als einer Reduktion der Dichtigkeit beherrscht werden muss. Anlässlich eines 
Meinungsaustausches mit der Nagra wurde von deren Experten aufgezeigt, dass insbeson-
dere durch die folgenden Massnahmen ein zu hoher Gasdruck im Lagerbereich vermieden 
werden soll: generelle Reduktion der spezifischen Gasproduktion durch bessere Konditionie-
rung und Verpackung der Abfälle (Behälterwahl) sowie durch Verminderung von gasproduzie-
renden Stolleneinbauten/Sicherungseinbauten; Schaffung von lagerinternen Gasspeicherka-
pazitäten in SMA-Lagern durch Verwendung eines sehr porösen Füllzements; Optimierung 
der Siegel dahingehend, dass sie zwar ab einem kritischen Überdruck gasdurchlässig, aber 
noch nicht wasserdurchlässig werden. Die entsprechend notwendigen Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten sollen deshalb ohne Verzögerungen durchgeführt werden. 

5.2.4 Auswahl geeigneter geologischer Standortgebiete 

Für das weitere Verfahren ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Auswahl potenziell 
geeigneter Standortgebiete gut abgestützt ist und dass vor allem keine potenziellen Lagerge-
biete übersehen wurden. 

Das ENSI hat die von der Nagra in einem Einengungsprozess erarbeiteten geologischen 
Standortgebiete eingehend überprüft und als zweckmässig befunden. Die AG SiKa/KES er-
achtet das Ergebnis des Auswahlprozesses der Etappe 1 aufgrund des heutigen Kenntnis-
standes als nachvollziehbar. 

5.2.5 Ungleicher Wissensstand, Ungewissheiten, Bewertung 

In den bestehenden Ungewissheiten, dem unterschiedlichen Wissensstand, der Bewertung 
der Wirtgesteine und der geologischen Standortgebiete (Schritt 5 von Etappe 1) ortet die AG 
SiKa/KES die massgeblichen noch offenen Fragen im Ergebnis der Etappe 1.  

Die Unterschiede im Wissensstand sind z. T. markant. Diese betreffen einerseits die ausge-
wählten Wirtgesteine selbst wie auch die Standortgebiete: auf der einen Seite der eingehend 
untersuchte und gut dokumentierte Opalinuston, auf der anderen Seite die Gesteine des 
Braunen Doggers und der Effinger Schichten mit ihren ungewissen Gebirgseigenschaften 
(kleinräumige Inhomogenitäten und Anisotropien). Der auseinanderklaffende Wissensstand 
setzt sich bis zu den Standortgebieten fort, wo relativ gut untersuchte Gebiete schlechter do-
kumentierten gegenüberstehen. Die Fragezeichen betreffen hier einerseits den geologischen 
Schichtaufbau, anderseits die vorhandenen lokalen und regionalen Störungsmuster. Zum Teil 
stützen sich die geologischen Modelle auf extrapolierte Daten weit entfernter Bohrungen und 
auf wenige Seismiklinien. 

swisstopo wie auch KNS weisen auf das Problem des stark unterschiedlichen Wissens-
standes hin, was die Nagra ebenfalls einräumt: «Unbestritten ist, dass der Wissensstand über 
die vorgeschlagenen Gebiete beziehungsweise Wirtgesteine unterschiedlich ist»3. 

Der ungleiche Wissensstand verdeutlicht die noch bestehenden Ungewissheiten in der Beur-
teilung. Diese betreffen auch sicherheitsrelevante Faktoren. Die bereits oben erwähnten, von 
ENSI und KNE gegenüber der Nagra teilweise schlechter bewerteten sicherheitsrelevanten 
Kriterien wie z. B. «lagerbedingte Einflüsse», «Freisetzungspfade» und «Explorierbarkeit» 
(Erkundung) zeigen die bestehenden Ungewissheiten auf. Die AG SiKa/KES hat keine eige-
nen Untersuchungen durchgeführt; sie stützt sich in der folgenden Auflistung ausschliesslich 

 
3 Thomas Ernst, Vorsitzender der Geschäftleitung, Nagra. In: Schaffhauser Nachrichten, 15.05.2010. 
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auf die Beschreibungen der Nagra (Nagra 2008a) und des ENSI (ENSI 2010a). Bezüglich der 
HAA-Standortgebiete sind folgende relevanten Ungewissheiten erkennbar: 

 räumliche Ausdehnung des Wirtgesteins bei Lägeren-West, z. T. auch bei Lägeren-Ost 
und Bözberg 

 Neotektonik (längerfristiger Fernschub) für die Gebiete Lägeren-Ost und Lägeren-West, 
Bözberg 

 Morphogenetische Entwicklung im Süden der Gebiete Zürcher Weinland, z. T. auch in Lä-
geren-Ost und Bözberg 

 Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse bei Lägeren-Ost und Lägeren-West 

 mögliche Freisetzungspfade wegen tektonischer Störungen in den Gebieten Lägeren-Ost, 
Lägeren-West und Bözberg (Lage der Gebiete in der Vorfaltenzone) 

Für die SMA-Standortgebiete bestehen wesentliche Ungewissheiten hinsichtlich: 

 räumlicher Ausdehnung des Wirtgesteins in den Gebieten Lägeren-Ost und Lägeren-West, 
Bözberg und Jura-Südfuss 

 genügender Mächtigkeit des Wirtgesteins Opalinuston im Gebiet Südranden 

 hydraulischer Barrierewirkung, der Freisetzungspfade für die z. T. heterogenen Wirtge-
steine des Braunen Doggers, der Effinger Schichten und der Helvetischen Mergel des 
Wellenbergs 

 Charakterisierbarkeit und Explorierbarkeit der Wirtgesteine Brauner Dogger und Effinger 
Schichten sowie Helvetische Mergel in den entsprechenden Standortgebieten sowie des 
Wirtgesteins Opalinuston im Gebiet Südranden 

 Tektonik und Neotektonik im Gebiet Jura Südfuss und im Gebiet Wellenberg 

 Erosion in den Gebieten Wellenberg und Lägeren-Ost 

Zur Erläuterung dieser Ungewissheiten zitieren wir exemplarisch nachfolgend aus den Kern-
dokumenten der Nagra (Nagra 2008a und 2008b): 

Nördlich Lägeren: «Der Kenntnisstand der räumlichen Verhältnisse beruht auf 11 Seismiklinien und ei-
ner Tiefbohrung (Weiach), kann aber in Anbetracht der Ungewissheiten betreffend den Verlauf einzel-
ner Strukturen im Untergrund nur als befriedigend bezeichnet werden … Die Kenntnisse der strukturel-
len Verhältnisse sind mit grösseren Ungewissheiten behaftet, weil die Seismiklinien einen relativ gros-
sen Abstand aufweisen …. Das potenzielle Platzangebot wird auf ungefähr das 3½-fache des umhül-
lenden Abfallinventars geschätzt. Das Platzangebot ist aber mit Ungewissheiten behaftet.» (Nagra 
2008a, S. 348) 
 
Bözberg: «Die ausgewiesenen Platzreserven sind allerdings sensitiv auf die Bereichsbegrenzung be-
züglich der minimalen Tiefenlage unter Terrain» (ebd., S. 318). «Die Übergänge zu den Zonen mit er-
höhter tektonischer Zergliederung sind nicht klar definiert. Falls das Standortgebiet in der Etappe 3 in 
die engere Wahl für die Realisierung des HAA-Lagers fallen würde, wären für die Platzierung der La-
gerkammern die genaue Ausdehnung und der Grad der Zergliederung noch detaillierter zu klären.» 
(Nagra 2008a, S. 350) 

 
Zürcher Weinland: «Südlich des Bereichs Zürcher Weinland befindet sich das glazial übertiefte Thurtal 
mit einer abzweigenden Felsrinne südlich und südöstlich von Marthalen; eine zukünftige glaziale Über-
tiefung dieser Felsrinne würde den hier mehr als 700 m tief liegenden Opalinuston aber mit grosser 
Wahrscheinlichkeit nicht erfassen.» (Nagra 2008a, S. 305) 
 
Südranden: «Zwar erfüllt der Opalinuston die Mindestanforderung bezüglich Mächtigkeit in Teilen des 
Bereichs nur unter Berücksichtigung der Rahmengesteine, jedoch beträgt die Gesamtmächtigkeit des 
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einschlusswirksamen Gebirgsbereichs … ca. 100 – 240 m; davon entfallen ca. 0 – 100 m auf die obe-
ren Rahmengesteine … und ca. 30 m auf die unteren Rahmengesteine.» (Nagra 2008a, S. 237) 
 
Jura-Südfuss: «Der Kenntnisstand der räumlichen Verhältnisse beruht auf 5 Seismiklinien, kann aber 
in Anbetracht der beträchtlichen Ungewissheiten betreffend den Verlauf einzelner Strukturen im Unter-
grund höchstens als befriedigend bezeichnet werden …. Zonen mit Anzeichen einer erhöhten tektoni-
schen Zergliederung, welche weitere Störungen (mit regionalem Charakter) enthalten, deren Verlauf 
mit den heute vorhandenen Daten nicht eruiert werden kann. Zudem bestehen Ungewissheiten, inwie-
weit sich die Störungen der Born-Engelberg-Antiklinale gegen Osten fortsetzen» (ebd., S. 342). «Auf-
grund der lokalen Situation (Nähe zum Faltenjura) kann im Bereich Jura-Südfuss-Ost eine Verkarstung 
der Effinger Schichten zwar nicht ganz ausgeschlossen werden, ist aber wegen den topographischen 
Verhältnissen innerhalb des Bereichs unwahrscheinlich.» (Nagra 2008a, S. 278) 
 
Wellenberg: «Der einschlusswirksame Gebirgsbereich umfasst die Palfris-Formation und Vitznau-
Mergel der Drusberg-Decke (Kreide) sowie tertiäre Tonmergel der Axen-Decke, welche im Bereich des 
Kontakts zwischen den beiden Decken miteinander verschuppt und verfaltet sind. Das Wirtgestein im 
Standortgebiet weist eine gute Barrierenwirkung auf, welche durch zahlreiche hydraulische Tests und 
durch unabhängige Evidenzen (hydrochemische Verhältnisse) belegt ist. Es bestehen allerdings Un-
gewissheiten betreffend bis jetzt nicht identifizierte auslegungsbestimmende Fremdgesteinseinschlüs-
se (Kalkschuppen) und steile spröde Störungszonen im Wirtgesteinsbereich.» (Nagra 2008b, S. 374) 
 
Die Nagra folgt streng den Vorgaben des Sachplans, wonach die Einengung beim Standort-
auswahlverfahren auf dem aktuellen Stand der geologischen Kenntnisse basieren muss. Der 
Umgang mit Unsicherheiten wird in der Vorgabe des Sachplans jedoch nicht explizit ange-
sprochen. Der Sachplan stellt mit der Forderung nach einer Bewertung bereits in Etappe 1 
eine Aufgabe, die aufgrund der uns vorliegenden Dokumente zurzeit noch nicht erfüllt werden 
kann. 

Der ungleiche Wissensstand wie auch die bestehenden Ungewissheiten machen die im 
Sachplan geforderte Bewertung der Standortgebiete im jetzigen Zeitpunkt denn auch proble-
matisch. Die AG SiKa/KES kritisiert die durch Nagra und KNE vorgenommene Bewertung 
und Benotung der Standortgebiete. Die Begründung der Einstufungen wird in den Berichten 
der Nagra zwar transparent und nachvollziehbar dargestellt. Hier werden aber auch die noch 
bestehenden Ungewissheiten ersichtlich. Dies bedeutet, dass die Bewertung in Etappe 1 auf 
unsicheren Modellen beruht, d. h. auf wenig abgestützten Einschätzungen und Mutmas-
sungen. Zudem ist die arithmetische Überführung der Noten der Unterkriterien in die Beno-
tung der Kriterien und die schliesslich daraus abgeleitete Gesamtbewertung eines Standort-
gebietes problematisch. Diese Methodik wird zudem der unterschiedlichen Bedeutung (Ge-
wichtung) der einzelnen Kriterien nicht gerecht. 

Die Nagra hat mit den vorgelegten Berichten die Vorgabe der Etappe 1 erfüllt, indem sie die 
potenziellen Standortgebiete präsentiert. Sie geht aber zu weit, wenn sie bereits prioritäre 
Gebiete benennt, welche besonders gut geeignet sein sollen. Bereits die Einteilung der Ge-
biete in «sehr günstig», «günstig» und «bedingt günstig» ist nicht zweckmässig, nicht zuletzt 
auch wegen der von Standortgebiet zu Standortgebiet unterschiedlichen Datenlage. Hinzu 
kommt die politische Brisanz dieser Aussagen. 

Aus Sicht der AG SiKa/KES sind nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse der Etappe 1 
alle vorgeschlagenen Standortgebiete als potenzielle Kandidaten für einen Lagerstandort wei-
ter zu bearbeiten. Es braucht nun eine Vertiefung der geologische Grundlagen, bevor die pro-
visorischen Sicherheitsanalysen durchgeführt werden (gemäss den Vorgaben des Sachplans, 
BFE 2008, S. 45). 
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6. Folgerungen und weiteres Vorgehen 

Die Nagra ist streng dem Sachplan gefolgt und hat für Etappe 1 eine Bewertung von Stand-
ortgebieten vorgelegt, welche wegen der bestehenden Ungewissheiten bezüglich Wissens-
stand und Datenqualität zu hinterfragen ist. Die AG SiKa/KES kann das Ergebnis akzeptie-
ren, jedoch nur im Sinn einer Auslegeordnung von verfügbaren, potenziell geeigneten Gebie-
ten. Die Einhaltung der für die AG SiKa/KES wichtigen Grundsätze gemäss Abschnitt 5.1 ist 
aber für die weitere Einengung in Etappe 2 Voraussetzung. Für die provisorischen Sicher-
heitsanalysen der Etappe 2 bestehen deutlich höhere Anforderungen als für die generischen 
Sicherheitsbetrachtungen der Etappe 1. Daher muss gewährleistet sein, dass die offenen 
Fragen und Ungewissheiten in Etappe 2 bearbeitet werden, bevor aufgrund der vorgesehe-
nen provisorischen Sicherheitsanalysen die geplante Selektion der Standortgebiete vorge-
nommen wird. Massgebliche Faktoren dieser Analysen sind geologische und geophysikali-
sche Gebirgseigenschaften, welche noch von vielen Ungewissheiten geprägt sind. Ohne Be-
seitigung dieser Ungewissheiten müsste das Ergebnis mit entsprechenden Vorbehalten kom-
mentiert werden und würde damit einer politischen Diskussion nicht standhalten. Gemäss 
ENSI 2010b (S. 11) vollzieht sich der Sicherheitsvergleich in Etappe 2 in drei Schritten: 
A) Freisetzungsberechnungen, B) Diskussion von Robustheit/Variationsbereich/Parameterun-
sicherheit in diesen Berechnungen, C) qualitative Bewertung der Kriterien in Tabelle 1 (oben 
auf S. 7). Hierbei ist davon auszugehen, dass die Dosisintervalle voraussichtlich bei allen 
Standorten unterhalb des Schutzziels von 0.1 mSv/Jahr (ENSI 2009) liegen werden. Dies hat 
zur Folge, dass der Vergleichsschritt C) ausschlaggebend sein wird für die integrale Bewer-
tung der Standorte. 

Die AG SiKa/KES unterstützt deshalb die Forderung der KNS nach ergänzenden Untersu-
chungen. Ziel dieser Untersuchungen ist eine einheitlichere Datenbasis für alle Standortge-
biete, das Ausräumen der massgeblichen Ungewissheiten und das Erkennen möglicher Kil-
lerkriterien (z. B. ungenügendes Raumangebot, Wasserwegsamkeiten). Erst nach diesem 
Untersuchungsschritt kann eine Selektion von Standortgebieten gemäss Etappe 2 vorge-
nommen werden, zumal ein späterer Rückgriff auf in Etappe 1 nicht berücksichtigte Konfigu-
rationen und Standortgebiete ausgeschlossen ist. 

Die AG SiKa/KES ist sich bewusst, dass mit dieser Forderung mehr Zeit für Etappe 2 benötigt 
wird als ursprünglich vorgesehen. In Anbetracht der politischen Tragweite der Entscheide in 
Etappe 2 ist dieses Vorgehen aber gerechtfertigt und notwendig. Der Sachplan spricht explizit 
von der Möglichkeit vertiefter Untersuchungen in Etappe 2 (BFE 2008, S. 45). 
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Konkret erachtet die AG SiKa/KES folgende Untersuchungen als notwendig: 

a) Generelle und lagerspezifische Untersuchungen: 

 Abklärungen betreffend Gasproblematik und der geochemischen Prozesse 

 Felsmechanische Untersuchungen zur Tiefenlage und Überprüfung der Lagerkonzep-
tion 

 Verbesserung der Kenntnisse über die Wirtgesteine und die Quartärgeologie (nicht-
standortgebundene Bohrungen) 

b) Standortspezifische Untersuchungen im Hinblick auf die Einengung in Etappe 2 (v. a. 
 Raumangebot, störungsbedingte Wasserwegsamkeit): 

 Ergänzende Felduntersuchungen in den Standortgebieten (z. B. 3D-Seismik zur Ab-
klärung von verfügbarem Raumangebot und grossräumigen Wasserwegsamkeiten)4 

 Geodynamische Modelle (Tektonik, Neotektonik) 

 Modelle zur morphogenetischen Entwicklung in den Standortgebieten, insbesondere 
zur Gefährdung durch glaziale Tiefenerosion 

Ziel des Verfahrens in Etappe 2 ist es, an deren Ende alle sicherheitstechnisch geeigneten 
Standortgebiete zu identifizieren, um zu einer belastbaren Begründung der Auswahl von min-
destens zwei Standorten je Lagertyp zu gelangen. Dies ist aber ohne vorherige Ausräumung 
der markanten Ungewissheiten nicht gewährleistet. Es besteht sonst die Gefahr, dass ein un-
geeignetes Gebiet mitgenommen wird, dessen Mängel sich erst später aufzeigen. Ein sol-
ches Szenario wäre politisch heikel und würde der Glaubwürdigkeit des Sachplanverfahrens 
schaden; dies muss aus Sicht der AG SiKa/KES vermieden werden. 

Die Nagra erarbeitet – gemäss Sachplan (BFE 2008, ebd., ENSI 2010b) – zurzeit ein Pro-
gramm für ergänzende Untersuchungen zur gezielten Vertiefung der standortspezifischen 
Datensätze. Die Veröffentlichung des Untersuchungsprogramms ist für September 2010 ge-
plant. Die Nagra hat in Aussicht gestellt, die AG SiKa/KES in das weitere Vorgehen miteinzu-
beziehen. 

Der AdK empfiehlt in seiner Stellungnahme zur Etappe 1, zur Wahrung der Interessen der 
Kantone in den kommenden Etappen 2 und 3 des Sachplanverfahrens die Mandate der AG 
SiKa und der KES zu verlängern. Die AG SiKa/KES begrüsst eine weitere Teilnahme am Ver-
fahren, so dass der begonnene Dialog in konstruktiver Art, zielführend und im Sinn der gefor-
derten Etappengerechtheit weitergeführt werden kann. 

 
4 Im Standortgebiet Wellenberg sind die Bedingungen für seismische Untersuchungen von der Ober-
fläche aus durch die geologisch-tektonische Situation und die Topographie in erheblichem Masse er-
schwert. Weil flächendeckende reflexionsseismische Abklärungen nicht zielführend sind, müssen die 
notwendigen Informationen aus Bohrungen und Sondierstollen gewonnen werden (Nagra 2008a, 
S. 186). Auch in diesem Standortgebiet bestehen noch wesentliche Ungewissheiten (siehe Kapitel 
5.2.5), welche für die provisorische Sicherheitsanalyse in Etappe 2 weiterer Abklärung bedürfen. 
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Sachplan geologische Tiefenlager 

Bericht der Arbeitsgruppe Raumplanung zu Etappe 1 
 

1) Zielsetzung/Mandat/Zusammensetzung der AG 

Die AG Raumplanung wird vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) geleitet und setzt sich 
aus Expertinnen und Experten des Bundes (ARE, BFE, BAFU), der von Vorschlägen für geolo-
gische Standortgebiete betroffenen Kantone (AG, BL, NW, OW, SH, SO, TG, ZH), des Regio-
nalverbands Hochrhein-Bodensee sowie der Entsorgungspflichtigen zusammen.  

 

Die AG Raumplanung unterstützt und berät das ARE in folgenden Bereichen: 

 Erarbeiten der raumplanerischen Beurteilungsmethodik 

 Durchführen der Teststudie zur Beurteilungsmethodik 

 Erfassen von raumplanerischen Daten 

 Festlegen der provisorischen Planungsperimeter 

 Gewährleistung des Informationsaustausches 

 Diskussion des Entwurfs Objektblätter 

 Fachliche Information zuhanden des Ausschusses der Kantone 

 

2) Arbeitsweise, Arbeitsschritte 

Die AG Raumplanung hat ihre Arbeit anfangs 2008 in Form einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe aufge-
nommen (zusammengesetzt aus Vertretern der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich durch ein 
Tiefenlager betroffenen Kantone, der Entsorgungspflichtigen und des Bundes). Nach Bekannt-
gabe der Standortvorschläge wurde diese Arbeitsgruppe anfangs 2009 zur definitiven AG 
Raumplanung ausgeweitet. 

 

Die AG hat sich in vierteljährlichen Sitzungen vorwiegend mit der Beschaffung von Grundlagen-
daten, der Erarbeitung der raumplanerischen Beurteilungsmethodik und der Festlegung der pro-
visorischen Planungsperimeter auseinandergesetzt. Für die Erarbeitung der Beurteilungsme-
thodik wurde die AG vom Büro Ecoplan unterstützt. Die Methodik wurde in der zweiten Hälfte 
2009 anhand einer Teststudie überprüft. Die Teststudie wurde vom Büro Infras durchgeführt. 
Die Vorschläge für die provisorischen Planungsperimeter wurden vom ARE, zusammen mit den 
betroffenen Kantonen, dem BFE und den Entsorgungspflichtigen erarbeitet. 

 

Die Arbeitsgruppe hat sich zu folgenden Sitzungen getroffen: 

Vorbereitungssitzung (ZH, AG): 

7.2.2008 

Ad-hoc AG: 

1. Sitzung: 18.03.2008 

2. Sitzung: 24.04.2008 

3. Sitzung: 03.06.2008 

4. Sitzung: 03.07.2008 
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AG Raumplanung: 

1. Sitzung 23.01.2009 

2. Sitzung 24.03.2009 

3. Sitzung 04.09.2009 

4. Sitzung 15.12.2009 

5. Sitzung 29.01.2010 

6. Sitzung 05.03.2010 

Begleitung Teststudie: 

Kick-off: 27.8.2009 

1. Begleitgruppensitzung: 28.10.2009 

2. Begleitgruppensitzung: 26.11.2009 

 

Für die Bestimmung der provisorischen Planungsperimeter wurden separate Sitzungen mit den 
Expertinnen und Experten der jeweils betroffenen Standortkantone, den Entsorgungspflichtigen 
und dem Bund (ARE, BFE) durchgeführt.  

 

Bilaterale Gespräche Planungsperimeter: 

Jura-Südfuss:    08.05.2009 

Südranden, Zürcher Weinland:  19.05.2009 

Wellenberg:     26.05.2009 

Bözberg, Nördlich Lägeren:   04.06.2009 

 

Die Arbeiten der AG Raumplanung sind durch Protokolle dokumentiert. 

 

3) Resultate 

Entwürfe der provisorischen Planungsperimeter  

Ausgehend von den von der Nagra vorgelegten sechs geologischen Standortgebieten hat das 
ARE in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonen und unterstützt von der Arbeitsgruppe 
Raumplanung Entwürfe für die provisorischen Planungsperimeter erarbeitet. Der Planungs-
perimeter bezeichnet den geographischen Raum, welcher durch die Ausdehnung des geologi-
schen Standortgebiets unter Berücksichtigung von möglichen Anordnungen der benötigten An-
lagen an der Oberfläche festgelegt wird. Basis dafür bildete eine vom ARE koordinierte raum-
planerische Bestandesaufnahme. 

 Vorgehen und Resultate sind in einem Bericht des ARE beschrieben1. Am 5. No-
vember 2009 hat der AdK diesen Bericht zur Kenntnis genommenen. 

                                                 
1 ARE (2009). Sachplan geologische Tiefenlager. Bericht zu den Entwürfen der Planungsperimeter. Der Bericht beinhaltet An-
gaben zu Vorgehen und Kriterien für die Bestimmung der Planungsperimeter und stellt für jedes geologische Standortgebiet 
einen Entwurf des Planungsperimeters mit den dazugehörenden Begründungen vor. Die Planungsperimeter wurden anhand 
von einheitlichen und transparent angewandten Grundsätzen und Kriterien bestimmt ( a) Erschliessung; b) Berücksichtigung 
des Reliefs; c) Beeinträchtigung von geschützten Räumen und schützenswerten Landschaften vermeiden; d) Berücksichti-
gung bestehender Siedlungen; e) Berücksichtigung zusammenhängender Räume). 
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Raumplanerische Beurteilungsmethodik 

Gemäss Sachplan Konzeptteil wird in Etappe 1 eine raumplanerische Beurteilungsmethodik für 
den Standortvergleich der Oberflächenanlagen erarbeitet, welche in Etappe 2 zur Anwendung 
kommt. Zentraler Bestandteil dieser Methodik ist ein Ziel- und Indikatorensystem, welches die 
Bewertung der Auswirkungen von Oberflächenanlagen an den vorgeschlagenen Standorten auf 
die Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht. Demzufolge ist die Beurteilungsmethodik 
auch die Grundlage für die in Etappe 2 durchzuführenden sozioökonomisch-ökologischen Wir-
kungsstudien. Fragen zur nuklearen Sicherheit sind nicht Gegenstand der raumplanerischen 
Beurteilungsmethodik. Diese werden eigenständig beurteilt. 

Im 2008 wurde der Zwischenbericht zur raumplanerischen Beurteilungsmethodik für den Stand-
ortvergleich von geologischen Tiefenlagern erarbeitet2. Die vorgeschlagene Methodik wurde 
2009 mit einer Studie getestet (Büro Infras)3. Im Dezember 2009 diskutierte die AG Raumpla-
nung die Resultate der Studie und zog entsprechende Schlussfolgerungen. 

 Die von Ecoplan überarbeitete Beurteilungsmethodik wurde am 5. März 2010 von 
der Arbeitsgruppe verabschiedet4. 

 

4) Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die von der Arbeitsgruppe Raumplanung erarbeiteten Vorschläge für die provisorischen Pla-
nungsperimeter und der Vorschlag für die raumplanerische Beurteilungsmethodik werden dem 
Ausschuss der Kantone zur Kenntnisnahme unterbreitet. Die AG Raumplanung empfiehlt im 
Hinblick auf den Bundesratsentscheid: 

 die Planungsperimeter, so wie sie im Bericht des ARE vom November 2009 definiert 
sind, durch den Bundesrat festzulegen. 

 die raumplanerische Beurteilungsmethodik vom März 2010, vom Bundesrat im Hin-
blick auf die Etappe 2 zu beschliessen.  

 die Kriterien zum Vorgehen zur Standortsuche in Etappe 2 aus Sicht der Bundes-
stellen im Entscheid zur Etappe 1 klar zu definieren.  

 

Im Weiteren sieht die Arbeitgruppe Raumplanung einen bedeutenden Handlungsbedarf für das 
Jahr 2010 in folgenden Aspekten:  

 Es soll eine Auswertung vorhandener Wirkungsstudien zu Wertänderungen bei Im-
mobilien und Grundstücken durch nukleare Abfallanlagen (bzw. eventuell auch 
Nuklearanlagen oder nichtnukleare Anlagen mit Immissionen) in Auftrag gegeben 

                                                 
2 ARE (2008). Raumplanerische Beurteilungsmethodik für den Standortvergleich von geologischen Tiefenlagern. Zwi-
schenbericht. In diesem Bericht wird das Vorgehen vorgeschlagen und für die drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft Oberziele und Teilziele formuliert, die für die Bewertung der Auswirkungen eines Tiefenlagers be-
deutsam sind. 
3 Die Teststudie wurde an einem nicht für ein Tiefenlager in Frage kommenden Standort in einer Industriezone der 
Gemeinden Itingen und Lausen (BL) durchgeführt. 
4 ARE (2010). Raumplanerische Beurteilungsmethodik für den Standortvergleich von geologischen Tiefenlagern. 
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werden, um auf entsprechende Fragen möglichst gesicherte bzw. plausible 
Antworten geben zu können. 

 Für eine frühzeitige raumplanerische Sicherung des Untergrunds im geologischen 
Standortgebiet mittels Instrumenten, die analog dem Schutzbereich gemäss Art. 40 
KEG wirken, müssen ausreichende gesetzliche Grundlagen geschaffen werden.  

 Es sollte frühzeitig geklärt werden, wie die Standortregionen in Etappe 2 allenfalls 
angepasst werden müssen, nachdem die Entsorgungspflichtigen Standorte für 
Oberflächenanlagen vorgeschlagen haben. 

 

ARE/P/PL 30.03.10 

 

4 



Ausschuss der Kantone – Sachplan geologische Tiefenlager: Stellungnahme zu Etappe 1 

 

 

 
 
 
 
 

ANHANG III 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachbericht Arbeitsgruppe Information & 
Kommunikation 

 

 

 

 

 



Sachplan geologische Tiefenlager: Fachbericht der AG Information & Kommunikation zu Etappe 1  

[ANHANG III zur Stellungnahme des Ausschusses der Kantone zu Etappe 1] 

 

 

Eidgenössisches Departement für  
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Energie BFE 

Sektion Entsorgung radioaktive Abfälle 

 

1 

 15.01.2010 

Sachplan geologische Tiefenlager 

Bericht der Arbeitsgruppe Information und Kommunikation zu Etappe 1 

1. Ausgangslage 

Am 2. April 2008 hat der Bundesrat den Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager 
verabschiedet und damit die Regeln und Verfahren für die Standortsuche festgelegt. 

Der erste Schritt von Etappe 1 der Standortsuche erfolgte am 6. November 2008 mit der Be-
kanntgabe von sechs geologischen Standortgebieten. Diese wurden von der Nationalen Genos-
senschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) aufgrund ihrer geologischen und sicher-
heitstechnischen Eigenschaften als Standorte für geologische Tiefenlager vorgeschlagen. Die 
Kantone und Gemeinden, die direkt über diesen geologischen Standortgebieten liegen, sind in 
das Auswahlverfahren eingebunden und in verschiedenen Gremien des Verfahrens vertreten. 

2. Mandat und Vorgehen 

Die Arbeitsgruppe Information und Kommunikation setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Bundes (BFE, ENSI), der Standortkantone und der Standortregionen zusammen. Weiter 
sind Nachbarkantone, Deutschland und die Entsorgungspflichtigen in der Arbeitsgruppe ver-
treten. Übersicht der Mitglieder: 
www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/01277/04217/04224/index.html?lang=de. 

Mandat der Arbeitsgruppe Information und Kommunikation: 

- Plant und koordiniert die Informations- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Auswahlverfahren gemäss Konzeptteil Sachplan geologische Tiefenlager 

- Stellt die frühzeitige Information der politisch verantwortlichen schweizerischen und deut-
schen Behörden sicher 

- Macht Vorschläge für Informations- und Kommunikationstätigkeiten 

Das Bundesamt für Energie hat den Vorsitz und führt das Sekretariat der Arbeitsgruppe. Die 
Protokolle enthalten die wichtigsten Informationen, Beschlüsse und Pendenzen. Der Entwurf 
des Protokolls wird per Email an die Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Stellungnahme verschickt. 
Als Ablage dient die Collaboration Plattform. Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe haben darauf Zu-
griff. 

3. Ergebnisse 

Durch den Informationsaustausch an ihren Sitzungen unterstützt die Arbeitsgruppe den Infor-
mationsfluss zwischen den Bundesbehörden, den Kantonen, den Regionen, dem benachbarten 
Ausland und der Nagra. An den bisherigen Sitzungen wurden folgende Massnahmen bespro-
chen: 

http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/01277/04217/04224/index.html?lang=de
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1. Sitzung vom 5. März 2009: 

 Mandat und Zusammensetzung 

2. Sitzung vom 10. Juni 2009: 

 Teilnahme der Bundesbehörden und der Nagra an Informationsveranstaltungen  
 Kommunikation zu den Feldarbeiten der Nagra (Feldbegehungen bei Aufschlüssen und 

Platzierung der neuen GNSS-Messstationen) 

 Kommunikation zur Bekanntgabe der provisorischen Planungsperimeter und der provisori-
schen Standortregionen 

3. Sitzung vom 19. Oktober 2009: 

 Kommunikation zur Bekanntgabe der provisorischen Planungsperimeter 

 Kommunikation zum Sicherheitsgutachten ENSI 

 Kommunikation zur Eröffnung der Anhörung zur Etappe 1 

4. Sitzung vom 26. Januar 2010: 

 Kommunikationsplanung 2010 

 Kommunikation zur Bekanntgabe der provisorischen Standortregionen 

 Konzept und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Anhörung zu Etappe 1 

5. Sitzung vom 9. Juni 2010 

 Konzept der Informationsveranstaltungen zur Anhörung zu Etappe 1 

 Weitere Kommunikationsmassnahmen für die Eröffnung der Anhörung zu Etappe 1, insbe-
sondere Medienkonferenz, verschiedene Newsletter von Bund, Kantonen und der Nagra 

 Feldbegehungen der Nagra zur Erarbeitung von konkreten Standortvorschlägen für Ober-
flächenanlagen für Etappe 2 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden an der 3. Sitzung aufgefordert, dem Bundesamt für 
Energie Vorschläge zur Ergänzung der vorhandenen Informationsmittel zu unterbreiten. Auf An-
regung des Kantons Zürich hat das Bundesamt für Energie ein Faktenblatt zu den planungs-
rechtlichen Gesichtspunkten bis zur Inbetriebnahme eines Tiefenlagers erarbeitet. 

4. Schlussfolgerungen, Empfehlungen 

Transparenz hat einen hohen Stellenwert im Auswahlverfahren für geologische Tiefenlager. Um 
diese zu gewährleisten, erweist sich die Arbeitsgruppe Information und Kommunikation als ge-
eignetes Instrument. Sie ermöglicht eine frühzeitige Koordination der Kommunikationstätigkei-
ten, stellt den Einbezug der Bundesbehörden, der Kantone, der Regionen, Deutschlands und 
der Nagra sicher und steigert den Informationsaustausch zwischen ihren Mitgliedern.  

Die Arbeitsgruppe Information und Kommunikation empfiehlt, im weiteren Verlauf des Sachplan-
verfahrens folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 

 Dokumente, die von den Gremien des Sachplanverfahrens verabschiedet wurden, sollen 
der Öffentlichkeit jeweils möglichst rasch zugänglich gemacht werden. 

 Wenn Regionen ein Bedürfnis an Informationsveranstaltungen haben, werden sie unter-
stützt. 

 Bei der Kommunikation der Teiletappen soll das Kaskadeprinzip als bewährtes Instrument 
einer frühzeitigen Information der betroffenen Behörden weiterhin angewendet werden. 
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Abkürzungsverzeichnis und Glossar 
 

Abgeltungen Für Abgeltungen gibt es zwar keine Rechtsgrundlage; aufgrund 
der Erfahrungen im In- und Ausland ist aber davon auszugehen, 
dass eine Standortregion Abgeltungen erhalten wird. Der Kon-
zeptteil sorgt dafür, dass die Festlegung von Abgeltungen trans-
parent und nicht losgelöst vom Sachplanverfahren verläuft. So 
sollen Abgeltungen in Etappe 3 ausgehandelt und von den Ent-
sorgungspflichtigen erst geleistet werden, wenn eine rechtskräftige 
Rahmenbewilligung vorliegt. Damit wird eine Standortregion für 
eine Leistung abgegolten, welche sie für die Lösung einer natio-
nalen Aufgabe leistet. Für die Verteilung und Verwendung der 
Abgeltungen erarbeitet die Standortregion Vorschläge zuhanden 
der betroffenen Kantone und Gemeinden der Standortregion. 

 

AdK Ausschuss der Kantone. Strategisches Führungsgremium der vom 
Sachplan geologische Tiefenlager betroffenen Kantone. Einsitz mit 
Stimmrecht haben die dossierführenden Regierungsräte, zusätz-
lich ohne Stimmrecht Vertreter des BFE, des deutschen Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie 
der angrenzenden deutschen Landkreise. 

 

AG SiKa Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone; Einsitz haben die Fachexperten 
der betroffenen Kantone (grösstenteils Geologen). 

 

Anhörung / Mitwirkung Am Ende jeder Etappe werden der Ergebnisbericht sowie die Ob-
jektblätter den betroffenen Kantonen zugestellt und während min-
destens 20 Tagen öffentlich aufgelegt. Anhörung und Mitwirkung 
dauern in der Regel 3 Monate (Art. 19 RPV). 

 

ARE Bundesamt für Raumentwicklung. 

 

Barrieren Barrieren bilden das passive Sicherheitssystem eines Lagers zum 
Schutz von Mensch und Umwelt. Es handelt sich um technische 
und natürliche (geologische) Einschluss- und Rückhaltesysteme, 
welche die radioaktiven Abfälle nach dem Mehrbarrieren-Konzept 
von der Biosphäre isolieren. 

 

BFE  Bundesamt für Energie. 

 

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat. 

 

Entsorgungsnachweis Der Entsorgungsnachweis ist der naturwissenschaftlich-technische 
Nachweis der grundsätzlichen Machbarkeit der Entsorgung radio-
aktiver Abfälle in einer bestimmten geologischen Schicht. Der Ent-
sorgungsnachweis zeigt auf, dass in der Schweiz ein genügend 
grosser Gesteinskörper mit den erforderlichen Eigenschaften 
existiert und die bautechnische Machbarkeit gegeben ist. Der Ent-
sorgungsnachweis ist sowohl für SMA als auch für HAA erbracht 
worden. 
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Entsorgungspflichtige Wer eine Kernanlage betreibt oder stilllegt, ist verpflichtet, die aus 
der Anlage stammenden radioaktiven Abfälle auf eigene Kosten 
sicher zu entsorgen (Art. 31 KEG). Der Bund entsorgt die radioak-
tiven Abfälle, die nach Artikel 27 Absatz 1 StSG abgeliefert worden 
sind (Art. 33 KEG). Im Hinblick auf die dauernde und sichere Ent-
sorgung von radioaktiven Abfällen haben die Betreiber der fünf 
schweizerischen Kernkraftwerke und die Schweizerische Eidge-
nossenschaft 1972 die Nagra gegründet. 

 

FKS Fachkoordination Standortkantone; Gremium der kantonalen Pro-
jektleiter für das Sachplanverfahren geologische Tiefenlager. 

 

Geologisches Standortgebiet Das geologische Standortgebiet wird durch die für die Lagerung 
der radioaktiven Abfälle geeigneten geologischen Gesteinskörper 
im Untergrund definiert. 

 

Geologisches Tiefenlager Langzeitlager für radioaktive Abfälle im geologischen Untergrund, 
das verschlossen wird, wenn der dauernde Schutz von Mensch 
und Umwelt durch passive Barrieren sichergestellt ist. Es besteht 
aus dem Hauptlager, dem Pilotlager und Testbereichen. Im Pilot-
lager ist das Verhalten der Abfälle, der Verfüllung und des Wirt-
gesteins bis zum Ablauf der Beobachtungsphase zu überwachen. 
Während eines begrenzten Zeitraums können die Abfälle zurück-
geholt werden. 

 

HAA Hochradioaktive Abfälle: Darunter fallen abgebrannte Brennele-
mente und verglaste Spaltprodukte aus der Wiederaufarbeitung. 
Durch den radioaktiven Zerfall entsteht eine grosse Wärmeent-
wicklung. 

 

KEG Kernenergiegesetz vom 21. März 2003: Es regelt die friedliche 
Nutzung der Kernenergie und bestimmt das Vorgehen bei der Ent-
sorgung radioaktiver Abfälle. 

 

KES Kantonale Expertengruppe Sicherheit. Einsitz haben unabhängige, 
von den Standortkantonen bzw. dem AdK eingesetzte Experten 
aus Hochschule und Privatwirtschaft. 

 

KEV Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004. 

 

KNE Kommission Nukleare Entsorgung. 

 

KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit. 

 

Konzept der geologischen 
Tiefenlagerung 

Heute ist in der Fachgemeinschaft weitestgehend anerkannt, dass 
die geologische Endlagerung die langfristig sicherste Methode zur 
Lagerung der radioaktiven Abfälle ist. Konzepte, deren Sicherheit 
auf ständiger Überwachung durch den Menschen beruht, erfüllen 
diese Anforderungen nicht. Die Schweiz hat sich aus diesem 
Grund für das Konzept des geologischen Tiefenlagers entschie-
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den. Nach einer Beobachtungsphase erfolgt der Verschluss. Da-
nach ist der Bund für das Lager verantwortlich. Das schweizeri-
sche Konzept beinhaltet zudem eine zeitlich begrenzte Langzeit-
überwachung und Rückholbarkeit bis zum Verschluss. 

 

Lagerkonzept Gemeint ist das Konzept geologische Tiefenlagerung gemäss 
Konzeptteil SGT Kapitel 1.4 (Mehrere passive Barrieren, Pilotla-
ger, Langzeitüberwachung, Beobachtungsphase mit garantierter 
Rückholbarkeit). Die Abfallkategorien HAA und SMA haben spezi-
fische Lagerkonzepte. 

 

mSv Millisievert: Sievert ist die Masseinheit für die biologischen Schä-
den bei der Absorption ionisierender Strahlung (in lebenden Zel-
len) und wird meistens in tausendstel Sievert (mSv) angegeben. 

 

Nagra Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. 
Im Hinblick auf die dauernde und sichere Entsorgung von radio-
aktiven Abfällen haben die Betreiber der fünf schweizerischen 
Kernkraftwerke und die Schweizerische Eidgenossenschaft 1972 
die Nagra gegründet. 

 

Oberflächenanlagen Empfangsanlage, Brennelementverpackungsanlage (bei HAA), 
Administrationsgebäude, zusätzlich Lüftungs- und Bauschächte 
mit Nebengebäuden. 

 

Objektblatt Kern der Sachpläne des Bundes sind die Objektblätter, auf denen 
die einzelnen Vorhaben beschrieben sind. Objektblätter bestehen 
aus einem Karten- und einem Textteil und sind nach einem gleich-
bleibenden Schema aufgebaut: 

a. Titel mit Nummer des Objektblattes 

b. Zusammenfassung mit Kurzbeschreibung 

c. Bearbeitungsstand mit Angabe der Sachplankategorie 

d. Auflistung der involvierten Stellen 

e. Ausgangslage, Problemstellung 

f. Ziele für die Integration der Anlage in den Grossraum; Anlagen-
teile, Erschliessung, Landschaftswerte 

g. Kompensationsmassnahmen ausserhalb der Anlage zur regio-
nalen Entwicklung  

h. Beschlussteil: Abstimmungs- und Koordinationsanweisungen 

i. Weiteres Vorgehen 

j. Dokumentation 

 

Opalinuston Vor mehr als 175 Mio Jahren, während der Jurazeit, lagerte sich 
am Grund eines flachen Meeres feiner Schlamm aus Tonpartikeln 
ab. Der daraus entstandene Opalinuston bildet in der Nordschweiz 
ein gleichförmiges Sedimentgestein, welches in einer tonigen und 
einer mehr sandigen Fazies vorkommt. 
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Regionale Partizipation Mit der regionalen Partizipation erhalten betroffene Bürger/innen 
und Organisationen die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse, Interessen 
und Werte einzubringen. Die betroffenen Bürger/innen und Orga-
nisationen engagieren sich dabei freiwillig mit dem Ziel, Entschei-
dungen im Sachplanverfahren geologische Tiefenlager zu beein-
flussen. 

 

Planungsperimeter Der Planungsperimeter bezeichnet den geographischen Raum, 
welcher durch die Ausdehnung des geologischen Standortgebiets 
unter Berücksichtigung von möglichen Anordnungen der benötig-
ten Anlagen an der Oberfläche festgelegt wird. 

 

Rückholbarkeit Mit Rückholbarkeit wird die Möglichkeit bezeichnet, radioaktive Ab-
fälle aus einer offenen, teilweise oder ganz verschlossenen Anlage 
mit mehr oder weniger grossem finanziellem und technischem Auf-
wand zurückzuholen. 

 

Seismische Untersuchungen Bei seismischen Untersuchungen werden an der Erdoberfläche 
künstlich Schwingungen erzeugt. Diese breiten sich wellenförmig 
in die Tiefe aus und werden an Gesteinsschichten reflektiert. Die 
reflektierten Wellen werden an der Oberfläche aufgezeichnet und 
ermöglichen eine räumliche Abbildung der geologischen Struk-
turen. 

 

Sachplan Gemeint ist der Sachplan geologische Tiefenlager (SGT). Ein 
Sachplan ist ein Raumplanungsinstrument des Bundes gemäss 
Raumplanungsverordnung. 

 

SGT Sachplan geologische Tiefenlager. Der am 2. April 2008 vom Bun-
desrat genehmigte Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefen-
lager legt Ziele und Verfahrensabläufe für die Langzeitlagerung 
der radioaktiven Abfälle in der Schweiz fest (Umsetzung des Auf-
trags in Art. 5 KEV). 

 

SMA Schwach- und mittelradioaktive Abfälle: Diese Abfälle enthalten 
vorwiegend kurzlebige radioaktive Stoffe mit kleinerer Halbwerts-
zeit. Sie stammen vom Betrieb und späteren Abbruch der Kern-
kraftwerke sowie aus Medizin, Industrie und Forschung. 

 

SÖW Sozioökonomisch-ökologische Wirkungsstudie. Untersucht die 
Auswirkungen eines Tiefenlagerprojekts auf Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

 

Standortgemeinde Gemeinde, die mit ihrem Gemeindegebiet ganz oder teilweise 
über dem geologischen Standortgebiet liegt. 

 

Standortkanton Kanton mit einer oder mehreren Gemeinden in einer Standort-
region. 
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Standortregion Region bestehend aus den Standortgemeinden sowie den Ge-
meinden, welche ganz oder teilweise im Planungsperimeter liegen. 
Zusätzlich und in begründeten Fällen können «weitere betroffene 
Gemeinden» (siehe unten) zur Standortregion gezählt werden. 

 

StSG Strahlenschutzgesetz vom 22. März 1991. 

 

StSV Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994. 

 

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation. 

 

Verfüllung Verfüllen der Lagerkavernen und -stollen nach Einlagerung der 
Abfallgebinde (Art. 67 KEV). 

 

Verschluss Verfüllen und Versiegeln aller untertägigen Teile und des Zu-
gangsstollens des geologischen Tiefenlagers nach Abschluss der 
Beobachtungsphase (Art. 69 KEV). 

 

Weitere betroffene Gemeinden In begründeten Fällen können weitere Gemeinden zur Standort-
region gezählt werden, wenn sie direkt angrenzend zu den Ge-
meinden im Planungsperimeter sind. Als Gründe gelten: 
a) Betroffenheit durch Infrastrukturen oder Verkehr  
b) Lage in derselben Geländekammer oder  
c) regionalwirtschaftliche Verbindungen (Details siehe Konzeptteil 
SGT, S. 41f). 

 

Wirtgestein Das Wirtgestein ist die Gesteinsformation, welche das Lager mit 
seinen Abfällen aufnimmt. Als Wirtgestein wird derjenige Bereich 
der Geosphäre bezeichnet, der für den Schutz der technischen 
Barrieren, für die Begrenzung des Wasserzuflusses zum Lager 
und für die Rückhaltung der Radionuklide massgebend ist. 
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